
Rückerstattung für gewerbliche Endabnehmer und Behörden
Antragsformular für externe Brenner

Definition externe Brenner

Auf den nachfolgenden Seiten können Sie als gewerblicher Endabnehmer einen Rückerstattungsantrag 
für externe Brenner stellen, für die die ZPÜ die Privat-Vergütung vom Importeur oder Hersteller erhält, die  
jedoch in einer Behörde oder in einem Gewerbebetrieb zum Einsatz kommen. Die Definition eines externen 
Brenners lautet wie folgt:

Externe  Brenner  sind  CD- und  DVD-Brenner,  die  als  Peripheriegeräte  mittels  eines  (USB-/FireWire-/ 
eSata-/Ethernet-  oder ähnliches) Kabels oder über WLAN (oder ähnliche Funkverbindung) an einen  PC 
angeschlossen werden. Brenner  sind  optische  Laufwerke  zum  Lesen  und  Beschreiben  von  Medien  
(einmal  oder  wieder  beschreibbare CD- und/oder DVD-Rohlinge oder ähnliche Formate). CD-Brenner sind 
Brenner, die auf CD-Rohlinge, nicht aber auf DVD-  oder Blu-ray-Rohlinge vervielfältigen können. DVD-Bren-
ner sind Brenner, die auf DVD-Rohlinge und ggf. zusätzlich auf CD-Rohlinge vervielfältigen können, nicht 
aber auf Blu-ray-Rohlinge.

Für  externe  Brenner,  die  eindeutig  anderen  Verwendungen  als  der  Anfertigung  von  Vervielfälti- 
gungen zum eigenen Gebrauch nach § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG vorbehalten sind und mit deren Hilfe allenfalls in  
geringem Umfang tatsächlich solche Vervielfältigungen angefertigt worden sind und nach  dem  normalen  
Gang  der  Dinge  angefertigt  werden  entfällt die Vergütungspflicht.

Nicht vergütungspflichtige Produkte sind von der Rückerstattung ausgeschlossen.

Die oben stehenden Informationen über die Produkte, für die auf den nachfolgenden Seiten eine Rücker-
stattung beantragt werden kann, sowie die Definition- „externer-Brenner“ wurden gelesen und zur Kennt-
nis genommen.*
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Vollständige Firmierung inkl. Rechtsform:*

Konzernzugehörigkeit:

Bereich / Abteilung:

Antragsteller: Gewerblicher Endabnehmer / Behörde

Straße:* / Hausnummer:*

PLZ / Ort*

USt-ID:* (1)

Postfach:

PLZ / Ort des Postfaches:

Internetseite:
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Ansprechpartner im Unternehmen des Antragstellers:

Vorname:*

Nachname:*

Funktion:*

E-Mail-Adresse:*

Telefonnr.:*

Faxnr.:

Bankverbindung:

IBAN:*

Kontoinhaber:*



Daten zum Kauf

Stückzahl der externen Brenner derselben Marke, für die eine Rückerstattung beantragt wird:

1. Stückzahl* 				    Marke:*

2. Stückzahl 				    Marke:

3. Stückzahl 				    Marke:

4. Stückzahl 				    Marke:

5. Stückzahl 				    Marke:

Datum der dazugehörigen Rechnung:*(2)

Nummer der dazugehörigen Rechnung:* (3)
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Weiterer Kontakt im Unternehmen des Antragstellers (z.B. Verantwortlicher):

Vorname:

Nachname:

Funktion:

E-Mail-Adresse:

Telefonnr.:

Faxnr.:

Die Rechnung ist dem Antrag beigelegt.*

Ein Produktdatenblatt ist dem Antrag beigelegt. (4)
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Vollständige Firmierung inkl. Rechtsform:*

Straße / Hausnummer:*

PLZ:* / Ort:*

USt-ID:

Postfach:

PLZ / Ort des Postfaches:

Internetseite:

Verkäufer gemäß Rechnung
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Ansprechpartner Verkäufer

Vorname:

Nachname:

Funktion:

E-Mail-Adresse:

Telefonnr.:

Faxnr.:

Rückerstattung für gewerbliche Endabnehmer und Behörden: Antragsformular

*) Pflichtfelder



Seite 5 von 6

Folgender Erklärung muss zugestimmt werden

Erklärung des gewerblichen Endabnehmers / der Behörde über den Verwendungszweck:

Der Antragsteller versichert die Richtigkeit und Aktualität der vorstehend gemachten Angaben.*

Der Antragsteller versichert die Kenntnisnahme des folgenden Datenschutzhinweises:*
Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Antrags erhoben, verar-
beitet bzw. genutzt. Eine anderweitige Verwendung, insbesondere eine Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass wir hierzu aufgrund gerichtlicher Entscheidung oder von 
Gesetzes wegen verpflichtet sind. Unberührt hiervon bleiben Abgaben- bzw. handelsrechtliche Aufbe-
wahrungspflichten.

Der Antragsteller versichert, die Allgemeinen Bedingungen der ZPÜ 
zur Kenntnis genommen zu haben.* (7)

Datum:	*						      Unterschrift:*

 

Der Antragsteller erklärt,*  

Bitte Zutreffendes auswählen:*

...dass die externen Brenner, für die die Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen seines Unterneh-
mens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens 
erworben wurden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an 
einen Dritten abgetreten hat.

...dass die externen Brenner, für die die Rückerstattung beantragt wird, von ihm auf der Grundlage eines 
Vertrages (z. B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten zur Nutzung überlassen wurden. Er versichert, 
dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat. (5)

...dass er ein Unternehmen des im nachfolgenden zu benennenden Konzerns ist und dass die externen 
Brenner, für die die Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum 
Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Konzerns erwor-
ben wurden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen 
Dritten abgetreten hat. (6)

Name des Konzerns:
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Erläuterungen:

1) Ohne Angabe der USt-ID ist eine Rückerstattung nicht möglich. Eine USt-ID wird auf Antrag vom Bundesamt für Steuern zugeteilt 
(§ 27a UStG). Handelt sich bei dem Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie des Bescheides über die 
Erteilung der USt-ID beizufügen. 
 
2) Es können nur externe Brenner-Käufe ab dem Jahr 2018 berücksichtigt werden und weiterhin darf die Rechnung nicht älter als 
drei Jahre sein. 

3) Je Antrag darf nur eine Rechnung/Rechnungsnummer verwendet werden.

4) Lässt die Rechnung nicht eindeutig erkennen, dass externen Brenner im Sinne der externer Brenner-Definition erworben wurden, 
so ist dem Antrag ein Produktdatenblatt beizufügen, in dem die technischen Merkmale im Sinne der externen Brenner-Definition des 
gemeinsamen Tarifes gemäß Abschnitt 3, Ziffer 1. der gekauften externen Brenner beschrieben sind. 

5) Der Antragsteller ist ein Unternehmen, das externe Brenner Dritten auf der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlas-
sung) zur Nutzung überlässt.

6) Der Antragsteller ist ein Konzernunternehmen, das externe Brenner für andere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft.

7) Die Allgemeinen Bedingungen finden Sie in der Anlage in diesem PDF oder unter https://www.zpue.de/allgemeine-bedingungen.

ZPÜ – Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Gesellschafter: die Verwertungsgesellschaften GEMA, GÜFA, GVL, GWFF, 
TWF, VGF, VFF, VG Bild-Kunst und VG Wort
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN  


 


 


I. Allgemeine Regelungen 


 


 
§ 1 


Beschreibung der Website  


Die ZPÜ Zentralstelle für private Überspielungsrechte, Rosenheimer Straße 11, 81667 Mün-
chen (im Folgenden: ZPÜ) gewährt den Nutzern über ihre Website Zugang zu einer Vielzahl 
von Informationen rund um die ZPÜ, deren Tätigkeitsbereich und die hierfür geltenden recht-
lichen Rahmenbedingungen, die zur Anwendung kommenden Tarife sowie die Rückerstattung 
von Vergütungen.  


 


§ 2 
Geltungsbereich 


Die hier beschriebenen Allgemeinen Bedingungen regeln das Verhältnis zwischen dem Nutzer 
der Website der ZPÜ und der ZPÜ als Anbieterin der Website und der auf der Website verfüg-
baren Dienste. Die in den Allgemeinen Bedingungen enthaltenen Regelungen finden weiter 
Anwendung auf die Rückerstattung von Vergütungen unabhängig davon, ob der Antrag auf 
Rückerstattung über die Website der ZPÜ abgerufen oder in sonstiger Weise zugänglich ge-
macht und/oder gestellt wird.  


Bereits mit Aufruf und Nutzung der Website erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, die 
Allgemeinen Bedingungen zu akzeptieren und einzuhalten.  


 


§ 3 
Änderung der Allgemeinen Bedingungen 


Die ZPÜ behält sich vor, die Allgemeinen Bedingungen jederzeit und ohne Nennung von Grün-
den zu ändern. Die jeweils aktuelle Version der Allgemeinen Bedingungen kann durch Ankli-
cken des Hyperlinks „Allgemeinen Bedingungen“ am Ende jeder Seite der Website der ZPÜ 
eingesehen werden. Die Allgemeinen Bedingungen gelten jeweils grundsätzlich für alle Nut-
zungen, die nach deren Inkrafttreten getätigt werden. 


 


 







 


§ 4 
Urheberrechte  


Die Inhalte der Website sind das Eigentum der ZPÜ und rechtlich geschützt. Soweit nicht von 
Gesetzes wegen erlaubt, dürfen Inhalte der Website der ZPÜ ohne schriftliche Zustimmung 
nicht bearbeitet, gespeichert, vervielfältigt, veröffentlicht oder verbreitet werden, soweit dies 
nicht für die Nutzung der Website der ZPÜ und die dort zur Verfügung gestellten Inhalte und 
Dienste erforderlich ist. Einzelne Seiten dieser Webseite dürfen jedoch zum ausschließlichen 
Gebrauch innerhalb des Unternehmens des Nutzers heruntergeladen, vorübergehend gespei-
chert und ausgedruckt werden. Anfragen zu einer weitergehenden Nutzung sind zu richten an 
die ZPÜ Zentralstelle für private Überspielungsrechte, Rosenheimer Straße 11, 81667 Mün-
chen.  


 


§ 5 
Links und Framing 


Links zur Website der ZPÜ sind nur zulässig, soweit der Nutzer die ZPÜ hierüber vorab schrift-
lich informiert, keine Copyrightvermerke oder andere Elemente auf der Website der ZPÜ ent-
fernt oder unkenntlich macht, der Link keine finanzielle oder ideelle Unterstützung von Anlie-
gen des Nutzers durch die ZPÜ beinhaltet oder impliziert und der Nutzer unverzüglich alle 
Links zur Website der ZPÜ entfernt, wenn er von der ZPÜ hierzu schriftlich aufgefordert wird.  


Das Framing oder die Einbeziehung von Inhalten oder bereitgestellten Materialien der Website 
der ZPÜ in fremde Websites ist untersagt.  


 


§ 6 
Datenschutzerklärung 


Zur Datenschutzerklärung  


 


§ 7 
Haftung 


Die ZPÜ ist stets bemüht, auf ihrer Website für die Nutzer richtige und aktuelle Informationen 
bereitzustellen, eine Haftung der ZPÜ für Fehler ist jedoch ausgeschlossen. Die Nutzung der 
Website der ZPÜ und der dort bereitgestellten Informationen und Dienste erfolgt auf eigenes 
Risiko des Nutzers. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass es beim Abruf der Website und den 
hier zur Verfügung gestellten Informationen zu Verzögerungen, unvollständigem Laden, An-
zeige unrichtiger Angaben oder sonstigen technischen Problemen kommen kann. Eine Garan-
tie für die ständige und störungsfreie Verfügbarkeit wird von der ZPÜ nicht übernommen. Wei-
terhin kann es bei der Übermittlung von Onlineanträgen auf Rückerstattung zu Fehlern kom-
men, für die die ZPÜ keine Haftung übernimmt. Ebenso wenig übernimmt die ZPÜ eine 



https://www.zpue.de/service/datenschutz.html





 


Garantie dafür, dass sich auf der Website der ZPÜ keine schädlichen Komponenten, wie z.B. 
Viren, befinden können. Die ZPÜ übernimmt keine Haftung für Schäden am Computersystem 
des Nutzers oder den Verlust von Daten, die infolge einer Nutzung der Website der ZPÜ auf-
getreten sind.  


Auch im Übrigen ist die Haftung der ZPÜ im Geltungsbereich der Allgemeinen Bedingungen 
nach vorstehendem § 2 ausgeschlossen.  


Die Haftungsregelungen dieses § 7 gelten auch für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
der ZPÜ.  


Von den vorstehend geregelten Haftungsausschlüssen ausgenommen sind alle Fälle von Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit sowie Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit. Im 
Falle leichter Fahrlässigkeit haftet die ZPÜ nur für Ansprüche gemäß § 311 BGB und wenn 
die ZPÜ eine (vertrags)wesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt hat. Bei Verletzung einer 
(vertrags)wesentlichen Pflicht haftet die ZPÜ nur für den (vertrags)typischen, vorhersehbaren 
Schaden. Bei wesentlichen (Vertrags)pflichten (Kardinalpflichten) handelt es sich um solche 
(Vertrags)pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung bzw. Abwicklung des 
Schuldverhältnisses überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmä-
ßig vertraut und auch vertrauen darf. Typische, vorhersehbare Schäden sind solche, die dem 
Schutzzweck der jeweils verletzten vertraglichen Norm unterfallen.  


 


§ 9 
Sonstiges 


Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder wer-
den, bleibt die Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der übrigen Allgemeinen Bedingungen davon 
unberührt. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten, soweit vorhanden, die gesetzli-
chen Vorschriften.  


Diese Allgemeinen Bedingungen sowie die durch sie geregelten Rechtsverhältnisse unterlie-
gen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  


Sofern es sich beim Nutzer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten, die die Nutzung der Website der ZPÜ und der dort angebo-
tenen Dienste, die Rückerstattung von Vergütungen und deren Abwicklung sowie die Allge-
meinen Bedingungen betreffen oder damit im Zusammenhang stehen, München. Entspre-
chendes gilt, wenn der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland hat oder diesen aufgibt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließ-
liche Gerichtsstände bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt. 


 


 







 


II. Rückerstattung von Vergütungen 
 
A. Rückerstattung von Vergütungen für Business-PCs für die Zeit ab dem 01.01.2014 


1.    Allgemeines 


Die u.a. für die Zeit ab dem 01.01.2014 geltenden Gesamtverträge wie auch die für diese Zeit 
geltenden Tarife für PCs sehen unterschiedlich hohe urheberrechtliche Vergütungen für Ver-
braucher-PCs und für Business-PCs vor.  


In den Gesamtverträgen ist vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer oder Behörden, die 
PCs ab dem 01.01.2014 nachweislich zur Vergütung für Verbraucher-PCs erwerben, von der 
ZPÜ, der VG Wort und der VG Bild-Kunst (nachfolgend kurz: Verwertungsgesellschaften) die 
Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Verbraucher-PCs und der Vergütung 
für Business-PCs verlangen und einen entsprechenden Antrag bei der ZPÜ stellen können. 
Dies gilt auch für Händler, die PCs nachweislich an gewerbliche Endabnehmer und Behörden 
veräußern. Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über die auf den Ge-
samtverträgen beruhenden PC-Tarife für die Zeit ab dem 01.01.2014 (nachfolgend: „PC-Tarif“) 
eingeräumt. Dagegen sehen die Gesamtverträge für PCs, die vor dem 01.01.2014 erworben 
wurden, keine derartige Rückerstattung vor. Grund dieser Differenzierung sind die unter-
schiedlichen Regelungen der Gesamtverträge zur Anwendung der Vergütungssätze für Ver-
braucher-PCs und Business-PCs für Zeiträume vor und ab dem 01.01.2014.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die PCs, für die eine Rückerstattung beantragt wird, 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


• Bei den PCs handelt es sich um PCs gemäß der Definition in Abschnitt 3 Ziffer 1 des 
PC-Tarifs, wie auf der Website der ZPÜ veröffentlicht. Für kleine mobile PCs oder 
Workstations kann keine Rückerstattung geltend gemacht werden. 


• Die PCs wurden nach dem 01.01.2014 von einem inländischen Verkäufer erworben. 
• Der Endabnehmer der PCs ist eine Behörde oder ein gewerblicher Endabnehmer. 
• Die PCs wurden zu einem Preis erworben, der die Vergütung für Verbraucher-PCs 


enthielt. 
• Für die PCs wurde die Vergütung für Verbraucher-PCs durch den Hersteller oder Im-


porteur an die ZPÜ bezahlt. 


Die ZPÜ wird auf der Grundlage der Angaben des Antragstellers prüfen, ob für die PCs die 
Vergütung für Verbraucher-PCs tatsächlich durch den Hersteller oder Importeur der PCs be-
zahlt worden ist. Insbesondere in Fällen, in denen die PCs nicht direkt beim Hersteller oder 
Importeur erworben wurden, kann es möglich sein, dass diese Prüfung nicht zu eindeutigen 
Ergebnissen führt. Verbleiben trotz der von der ZPÜ durchgeführten Prüfung begründete Zwei-
fel, dass die Vergütung für Verbraucher-PCs bezahlt worden ist, so erfolgt keine Rückerstat-
tung. Eine Verpflichtung zur Rückerstattung gegenüber Behörden und gewerblichen Endab-
nehmern besteht ferner nicht, solange der Hersteller oder Importeur der PCs seiner Verpflich-
tung zur Benennung der Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 Ziffer C. bzw. D. der PC-Tarife für 
den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden PCs gestellt 
worden ist.  







 


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Differenz zwischen den Vergütungen gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-
PCs und Business-PCs an Behörden und gewerbliche Endabnehmer ab dem 01. Januar 2014  


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01. Januar 2014 PCs im Inland zu ei-
nem Preis erwerben, der die Vergütung gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-PCs enthält, haben 
nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen Anspruch gegenüber den Verwertungs-
gesellschaften auf Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Verbraucher-PCs 
und der Vergütung für Business-PCs.  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften PCs; 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der PCs. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers des PCs. Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den 
Kauf der PCs beizufügen, die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele PCs im Sinne der Definition gemäß Abschnitt 3 
Ziffer 1. der PC-Tarife erworben wurden und um welche PC-Marke es sich gehandelt hat. Aus 
der Rechnung muss deshalb insbesondere hervorgehen, dass es sich um mobile PCs mit 
einer Bildschirmdiagonale von mindestens 12,5 Zoll oder um stationäre PCs gehandelt hat.  


Lässt die Rechnung nicht eindeutig erkennen, dass PCs im Sinne der Definition gemäß Ab-
schnitt 3, Ziffer 1. der PC-Tarife erworben wurden, so ist dem Antrag ein Produktdatenblatt 
beizufügen, in dem die technischen Merkmale der PCs im Sinne der Definition gemäß Ab-
schnitt 3, Ziffer 1. der PC-Tarif beschrieben sind.  


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe einer der folgenden Erklärungen über 
den Verwendungszweck der PCs durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die PCs, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rah-
men seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des 
sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsan-
spruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  







 


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das PCs für andere Unternehmen des Kon-
zerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die PCs, 
für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum 
Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Kon-
zerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den 
Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das PCs auf der Grundlage von Verträgen (z.B. Lea-
sing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die PCs, für die eine Rückerstattung beantragt wird, von ihm 
auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten zur Nutzung 
überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den Ver-
käufer noch an einen Dritten abgetreten hat“.  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, nicht 
jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des Importeurs oder Her-
stellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von Projektgeschäften 
veräußerten Business-PCs der betreffenden PC-Marke bei der ZPÜ (siehe PC-Tarife Abschnitt 
4 C. bzw. D.) für den Monat, in dem die Rechnung für die PCs gestellt wurde, für die die 
Rückerstattung beantragt wird.  


Berechnung des Rückerstattungsbetrages pro PC 


Erstattet wird die Differenz zwischen der für Gesamtvertragsmitglieder geltenden Vergütung 
gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-PCs (EUR 10,55) und für Business-PCs (EUR 3,20), somit 
EUR 7,35 pro PC.  


Weist der Antragsteller nach, dass für die PCs, für die er eine Rückerstattung beantragt, eine 
Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Verwertungsgesell-
schaften bezahlt worden ist, so wird die Differenz zwischen den als Tarif veröffentlichten Ver-
gütungen für Verbraucher-PCs (EUR 13,1875) und für Business-PCs (EUR 4,00) erstattet, 
somit EUR 9,1875 pro PC.  


 







 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften und bei fehlender Benennung 
der Endabnehmer 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die PCs, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, die Vergütung für Verbraucher-PCs an die Verwertungsgesellschaften bezahlt worden 
ist bzw. bezahlt werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung 
nicht verpflichtet. Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die PCs veräußert 
hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der Endabneh-
mer gemäß Abschnitt 4 C. bzw. D. der PC-Tarife für den Monat nicht nachgekommen ist, in 
dem die Rechnung für die betreffenden PCs gestellt worden ist. 


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Differenz zwischen den Vergütungen gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-
PCs und Business-PCs an Händler ab dem 01. Januar 2014  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die PCs im Inland zu einem Preis erworben haben, der die Vergütung gemäß § 54 
UrhG für Verbraucher-PCs enthält und die diese PCs an eine Behörde oder an einen gewerb-
lichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert haben, der die Vergütung gemäß § 54 UrhG 
für Business-PCs enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen An-
spruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Differenz zwischen 
der Vergütung für Verbraucher-PCs und der Vergütung für Business-PCs  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die PCs veräußert wurden. 
• Firma, Anschrift, USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften PCs 


bezogen hat. 


Dokumente 


Dem Antrag sind die für eine Rückerstattung an eine Behörde oder einen gewerblichen End-
abnehmer erforderlichen Dokumente gemäß Abschnitt 4 C. bzw. D. der PC-Tarife (Rechnung 
und/oder Produktdatenblatt) beizufügen sowie eine Erklärung des Endabnehmers über den 
Verwendungszweck der PCs mit folgendem Wortlaut:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen PCs im Rahmen seines 
Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen 
Inverkehrbringens erworben werden."  







 


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das PCs für andere Unterneh-
men des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des _____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen PCs im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum Zwecke 
der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Konzerns erwor-
ben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das PCs Dritten auf der Grundlage von 
Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung ab-
zugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen PCs von ihm auf der 
Grundlage von Verträgen Dritten zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens überlassen 
werden."  


Die Erklärung ist grundsätzlich schriftlich abzugeben. Sie kann jedoch auch in E-Mails, im 
Rahmen von telefonisch abgewickelten Verkäufen durch Vorlesen und Bestätigung der Erklä-
rungen oder im Rahmen von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter 
Texte abgegeben werden. In diesen Fällen setzt die Rückerstattung voraus, dass der Antrag-
steller in geeigneter Weise dokumentiert, dass und welche der vorgenannten Erklärungen ab-
gegeben wurde und dass er der ZPÜ auf Anfrage schriftlich erläutert, wie diese Dokumentation 
erfolgt.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt kein Fall vor, in dem die ZPÜ zur 
Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung der  
Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der ZPÜ.  
erteilt. 


Berechnung des Rückerstattungsbetrages pro PC 


Erstattet wird die Differenz zwischen der für Gesamtvertragsmitglieder geltenden Vergütung 
gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-PCs (EUR 10,55) und für Business-PCs (EUR 3,20), somit 
EUR 7,35 pro PC.  


Kann der Antragsteller nachweisen, dass für die PCs, für die er eine Rückerstattung beantragt, 
eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Verwertungs-
gesellschaften bezahlt worden ist, so wird die Differenz zwischen den als Tarif veröffentlichten 
Vergütungen für Verbraucher-PCs (EUR 13,1875) und für Business-PCs (EUR 4,00) erstattet, 
somit EUR 9,1875 pro PC.  


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften 







 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die PCs, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, die Vergütung für Verbraucher-PCs an die Verwertungsgesellschaften bezahlt worden 
ist bzw. bezahlt werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung 
nicht verpflichtet.  


 


B. Rückerstattung von Vergütungen für Tablets für die Zeit ab dem 01.01.2016 


1.    Allgemeines 


Der u.a. für die Zeit ab dem 01.01.2016 geltenden Gesamtvertrag wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für Tablets sehen unterschiedlich hohe urheberrechtliche Vergütungen für Ver-
braucher-Tablets und für Business-Tablets vor.  


Im Gesamtvertrag ist vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer oder Behörden, die Tablets 
ab dem 01.01.2016 nachweislich zur Vergütung für Verbraucher-Tablets erwerben, von der 
ZPÜ, der VG Wort und der VG Bild-Kunst (nachfolgend kurz: Verwertungsgesellschaften) die 
Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Verbraucher-Tablets und der Vergü-
tung für Business-Tablets verlangen und einen entsprechenden Antrag bei der ZPÜ stellen 
können. Dies gilt auch für Händler, die Tablets nachweislich an gewerbliche Endabnehmer 
und Behörden veräußern. Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über 
den auf dem Gesamtvertrag beruhenden Tablet-Tarif (nachfolgend: „Tablet-Tarif“) für die Zeit 
ab dem 01.01.2016 eingeräumt. Dagegen sieht der Gesamtvertrag für Tablets, die vor dem 
01.01.2016 erworben wurden, keine derartige Rückerstattung vor. Grund dieser Differenzie-
rung sind die unterschiedlichen Regelungen des Gesamtvertrags zur Anwendung der Vergü-
tungssätze für Verbraucher-Tablets und Business-Tablets für Zeiträume vor und ab dem 
01.01.2016.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die Tablets, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


• Bei den Tablets handelt es sich um Tablets gemäß der Definition in Abschnitt 3 des 
Tablet-Tarifs, wie auf der Website der ZPÜ veröffentlicht.  


• Die Tablets wurden nach dem 01.01.2016 von einem inländischen Verkäufer erworben. 
• Der Endabnehmer der Tablets ist eine Behörde oder ein gewerblicher Endabnehmer. 
• Die Tablets wurden zu einem Preis erworben, der die Vergütung für Verbraucher-Tab-


lets enthielt. 
• Für die Tablets wurde die Vergütung für Verbraucher-Tablets durch den Hersteller oder 


Importeur an die ZPÜ bezahlt. 


Die ZPÜ wird auf der Grundlage der Angaben des Antragstellers prüfen, ob für die Tablets die 
Vergütung für Verbraucher-Tablets tatsächlich durch den Hersteller oder Importeur der Tablets 
bezahlt worden ist. Insbesondere in Fällen, in denen die Tablets nicht direkt beim Hersteller 
oder Importeur erworben wurden, kann es möglich sein, dass diese Prüfung nicht zu eindeu-
tigen Ergebnissen führt. Verbleiben trotz der von der ZPÜ durchgeführten Prüfung begründete 
Zweifel, dass die Vergütung für Verbraucher-Tablets bezahlt worden ist, so erfolgt keine 







 


Rückerstattung. Eine Verpflichtung zur Rückerstattung gegenüber Behörden und gewerbli-
chen Endabnehmern besteht ferner nicht, solange der Hersteller oder Importeur der Tablets 
seiner Verpflichtung zur Benennung der Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 Ziffer E. II. 5. des 
Tablet-Tarifs für den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden 
Tablets gestellt worden ist.  


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Differenz zwischen den Vergütungen gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-
Tablets und Business-Tablets an Behörden und gewerbliche Endabnehmer ab dem 01. Januar 
2016  


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01. Januar 2016 Tablets im Inland zu 
einem Preis erwerben, der die Vergütung gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-Tablets enthält, 
haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen Anspruch gegenüber den Ver-
wertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Verbrau-
cher-Tablets und der Vergütung für Business-Tablets.  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften Tablets; 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der Tablets. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers des Tablets.  


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der Tablets beizufügen, die den An-
tragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele Tablets im Sinne der Definition gemäß Abschnitt 
3 des Tablet-Tarifes erworben wurden und um welche Tablet-Marke es sich gehandelt hat.  


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der Tablets durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die Tablets, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rah-
men seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des 







 


sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsan-
spruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das Tablets für andere Unternehmen des Kon-
zerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die Tab-
lets, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht 
zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des 
Konzerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an 
den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das Tablets auf der Grundlage von Verträgen (z.B. 
Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die Tablets, für die eine Rückerstattung beantragt wird, von 
ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten zur Nut-
zung überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den 
Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der  Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags erteilt, 
nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des Importeurs oder 
Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von Projektgeschäften 
veräußerten Business-Tablets der betreffenden Tablet-Marke bei der ZPÜ (siehe Tablet-Tarif 
Abschnitt 4 E. II. 5. und E. III. 2.5.) für den Monat, in dem die Rechnung für die Tablets gestellt 
wurde, für die die Rückerstattung beantragt wird. 


Berechnung des Rückerstattungsbetrages pro Tablet 


Erstattet wird die Differenz zwischen der für Gesamtvertragsmitglieder geltenden Vergütung 
gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-Tablets und für Business-Tablets.  


Weist der Antragsteller nach, dass für die Tablets, für die er eine Rückerstattung beantragt, 
eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Verwertungs-
gesellschaften bezahlt worden ist, so wird die Differenz zwischen den als Tarif veröffentlichten 
Vergütungen für Verbraucher-Tablets und für Business-Tablets erstattet.  


 







 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften und bei fehlender Benennung 
der Endabnehmer 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die Tablets, für die eine Rückerstattung bean-
tragt wird, die Vergütung für Verbraucher-Tablets an die Verwertungsgesellschaften bezahlt 
worden ist bzw. bezahlt werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rücker-
stattung nicht verpflichtet. Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die Tablets 
veräußert hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der 
Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 E. II. 5. des Tablet-Tarifs für den Monat nicht nachgekom-
men ist, in dem die Rechnung für die betreffenden Tablets gestellt worden ist (siehe Tablet-
Tarif Abschnitt 4 E. III. 4.)  


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Differenz zwischen den Vergütungen gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-
Tablets und Business-Tablets an Händler ab dem 01. Januar 2016  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die Tablets im Inland zu einem Preis erworben haben, der die Vergütung gemäß § 
54 UrhG für Verbraucher-Tablets enthält und die diese Tablets an eine Behörde oder an einen 
gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert haben, der die Vergütung gemäß § 54 
UrhG für Business-Tablets enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen ei-
nen Anspruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Differenz 
zwischen der Vergütung für Verbraucher-Tablets und der Vergütung für Business-Tablets  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die Tablets veräußert wurden. 
• Firma, Anschrift, USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften Tablets 


bezogen hat. 


 


Dokumente 


Dem Antrag sind die für eine Rückerstattung an eine Behörde oder einen gewerblichen End-
abnehmer erforderlichen Dokumente gemäß Abschnitt 4 E. III. 2.2. des Tablet-Tarifs  beizufü-
gen sowie eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungszweck der Tablets mit 
folgendem Wortlaut:  







 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Tablets im Rahmen 
seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des 
sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das Tablets für andere Unterneh-
men des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des _____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen Tablets im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum 
Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Kon-
zerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das Tablets Dritten auf der Grundlage 
von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung 
abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Tablets von ihm auf der 
Grundlage von Verträgen Dritten zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens überlassen 
werden."  


Die Erklärung ist grundsätzlich schriftlich abzugeben. Sie kann jedoch auch in E-Mails, im 
Rahmen von telefonisch abgewickelten Verkäufen durch Vorlesen und Bestätigung der Erklä-
rungen oder im Rahmen von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter 
Texte abgegeben werden. In diesen Fällen setzt die Rückerstattung voraus, dass der Antrag-
steller in geeigneter Weise dokumentiert, dass und welche der vorgenannten Erklärungen ab-
gegeben wurde und dass er der ZPÜ auf Anfrage schriftlich erläutert, wie diese Dokumentation 
erfolgt.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt kein Fall vor, in dem die ZPÜ zur 
Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung der 
Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der ZPÜ 
erteilt (siehe Tablet-Tarif Abschnitt 4, E. IV. 2.3.).  


Berechnung des Rückerstattungsbetrages pro Tablet 


Erstattet wird die Differenz zwischen der für Gesamtvertragsmitglieder geltenden Vergütung 
gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-Tablets und für Business-Tablets.  


Kann der Antragsteller nachweisen, dass für die Tablets, für die er eine Rückerstattung bean-
tragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Verwer-
tungsgesellschaften bezahlt worden ist, so wird die Differenz zwischen den als Tarif veröffent-
lichten Vergütungen für Verbraucher-Tablets und für Business-Tablets erstattet.  


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften 







 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die Tablets, für die eine Rückerstattung bean-
tragt wird, die Vergütung für Verbraucher-Tablets an die Verwertungsgesellschaften bezahlt 
worden ist bzw. bezahlt werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rücker-
stattung nicht verpflichtet (siehe Tablet-Tarif Abschnitt 4 E. IV. 4).  


 


C. Rückerstattung von Vergütungen für Mobiltelefone für die Zeit ab dem 01.01.2016 


1.    Allgemeines 


Der u.a. für die Zeit ab dem 01.01.2016 geltende Gesamtvertrag wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für Mobiltelefone sehen unterschiedlich hohe urheberrechtliche Vergütungen für 
Verbraucher-Mobiltelefone und für Business-Mobiltelefone vor.  


Im Gesamtvertrag ist vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer oder Behörden, die Mobilte-
lefone ab dem 01.01.2016 nachweislich zur Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone erwer-
ben, von der ZPÜ, der VG Wort und der VG Bild-Kunst (nachfolgend kurz: Verwertungsgesell-
schaften) die Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Verbraucher- Mobilte-
lefone und der Vergütung für Business-Mobiltelefone verlangen und einen entsprechenden 
Antrag bei der ZPÜ stellen können. Dies gilt auch für Händler, die Mobiltelefone nachweislich 
an gewerbliche Endabnehmer und Behörden veräußern. Die Möglichkeit, Rückerstattungen 
zu beantragen, wird auch über den auf dem Gesamtvertrag beruhenden Mobiltelefon-Tarif 
(nachfolgend: „Mobiltelefon-Tarif“) für die Zeit ab dem 01.01.2016 eingeräumt. Dagegen sieht 
der Gesamtvertrag für Mobiltelefone, die vor dem 01.01.2016 erworben wurden, keine derar-
tige Rückerstattung vor. Grund dieser Differenzierung sind die unterschiedlichen Regelungen 
des Gesamtvertrags zur Anwendung der Vergütungssätze für Verbraucher-Mobiltelefone und 
Business-Mobiltelefone für Zeiträume vor und ab dem 01.01.2016.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die Mobiltelefone, für die eine Rückerstattung bean-
tragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


• Bei den Mobiltelefonen handelt es sich um Mobiltelefone gemäß der Definition in Ab-
schnitt 3 des Mobiltelefon-Tarifs, wie auf der Website der ZPÜ veröffentlicht.  


• Die Mobiltelefone wurden nach dem 01.01.2016 von einem inländischen Verkäufer er-
worben. 


• Der Endabnehmer der Mobiltelefone ist eine Behörde oder ein gewerblicher Endab-
nehmer. 


• Die Mobiltelefone wurden zu einem Preis erworben, der die Vergütung für Verbraucher-
Mobiltelefone enthielt. 


• Für die Mobiltelefone wurde die Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone durch den 
Hersteller oder Importeur an die ZPÜ bezahlt. 


Die ZPÜ wird auf der Grundlage der Angaben des Antragstellers prüfen, ob für die Mobiltele-
fone die Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone tatsächlich durch den Hersteller oder Impor-
teur der Mobiltelefone bezahlt worden ist. Insbesondere in Fällen, in denen die Mobiltelefone 
nicht direkt beim Hersteller oder Importeur erworben wurden, kann es möglich sein, dass diese 







 


Prüfung nicht zu eindeutigen Ergebnissen führt. Verbleiben trotz der von der ZPÜ durchge-
führten Prüfung begründete Zweifel, dass die Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone be-
zahlt worden ist, so erfolgt keine Rückerstattung. Eine Verpflichtung zur Rückerstattung ge-
genüber Behörden und gewerblichen Endabnehmern besteht ferner nicht, solange der Her-
steller oder Importeur der Mobiltelefone seiner Verpflichtung zur Benennung der Endabneh-
mer gemäß Abschnitt 4 Ziffer D. II. 5. des Mobiltelefone-Tarifs für den Monat nicht nachge-
kommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden Mobiltelefone gestellt worden ist.  


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Differenz zwischen den Vergütungen gemäß § 54 UrhG für Verbraucher- 
Mobiltelefone und Business-Mobiltelefone an Behörden und gewerbliche Endabnehmer ab 
dem 01. Januar 2016  


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01. Januar 2016 Mobiltelefone im Inland 
zu einem Preis erwerben, der die Vergütung gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-Mobiltelefone 
enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen Anspruch gegenüber den 
Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Ver-
braucher-Mobiltelefone und der Vergütung für Business-Mobiltelefone.  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften Mobiltelefone; 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der Mobiltelefone. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers des Mobiltelefons.  


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der Mobiltelefone beizufügen, die den 
Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele Mobiltelefone im Sinne der Definition gemäß Ab-
schnitt 3 des Mobiltelefon-Tarifes erworben wurden und um welche Mobiltelefon-Marke es sich 
gehandelt hat.  


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der Mobiltelefone durch den Antragsteller:  







 


„Der Antragsteller erklärt, dass die Mobiltelefone, für die eine Rückerstattung beantragt wird, 
im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung 
oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass er den Rücker-
stattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das Mobiltelefone für andere Unternehmen des 
Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die Mo-
biltelefone, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns eingesetzt 
und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außer-
halb des Konzerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch 
weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das Mobiltelefone auf der Grundlage von Verträgen 
(z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung abzu-
geben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die Mobiltelefone, für die eine Rückerstattung beantragt wird, 
von ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten zur 
Nutzung überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an 
den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags erteilt, 
nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des Importeurs oder 
Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von Projektgeschäften 
veräußerten Business-Mobiltelefone der betreffenden Mobiltelefon-Marke bei der ZPÜ (siehe 
Mobiltelefon-Tarif Abschnitt 4 D. II. 5. und D. III. 2.5.) für den Monat, in dem die Rechnung für 
die Mobiltelefone gestellt wurde, für die die Rückerstattung beantragt wird.  


Berechnung des Rückerstattungsbetrages pro Mobiltelefon 


Erstattet wird die Differenz zwischen der für Gesamtvertragsmitglieder geltenden Vergütung 
gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-Mobiltelefone und für Business-Mobiltelefone.  


Weist der Antragsteller nach, dass für die Mobiltelefone, für die er eine Rückerstattung bean-
tragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Verwer-
tungsgesellschaften bezahlt worden ist, so wird die Differenz zwischen den als Tarif veröffent-
lichten Vergütungen für Verbraucher-Mobiltelefone und für Business-Mobiltelefone erstattet.  







 


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften und bei fehlender Benennung 
der Endabnehmer 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die Mobiltelefone, für die eine Rückerstattung 
beantragt wird, die Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone an die Verwertungsgesellschaf-
ten bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu 
einer Rückerstattung nicht verpflichtet. Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, 
der die Mobiltelefone veräußert hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung 
zur Benennung der Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 D. II. 5. des Mobiltelefon-Tarifs für den 
Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden Mobiltelefone ge-
stellt worden ist (siehe Mobiltelefon-Tarif Abschnitt 4 D. III. 4.)  


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Differenz zwischen den Vergütungen gemäß § 54 UrhG für Verbraucher- 
Mobiltelefone und Business-Mobiltelefone an Händler ab dem 01. Januar 2016  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die Mobiltelefone im Inland zu einem Preis erworben haben, der die Vergütung ge-
mäß § 54 UrhG für Verbraucher-Mobiltelefone enthält und die diese Mobiltelefone an eine 
Behörde oder an einen gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert haben, der die 
Vergütung gemäß § 54 UrhG für Business-Mobiltelefone enthält, haben nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen einen Anspruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf 
Rückerstattung der Differenz zwischen der Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone und der 
Vergütung für Business-Mobiltelefone  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die Mobiltelefone veräußert wur-
den. 


• Firma, Anschrift, USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften Mobil-
telefone bezogen hat. 


Dokumente 


Dem Antrag sind die für eine Rückerstattung an eine Behörde oder einen gewerblichen End-
abnehmer erforderlichen Dokumente gemäß Abschnitt 4 D. III. 2.2. des Mobiltelefon-Tarifs 
(Rechnung) beizufügen sowie eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungs-
zweck der Mobiltelefone mit folgendem Wortlaut:  







 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Mobiltelefone im Rah-
men seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des 
sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das Mobiltelefone für andere Un-
ternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des _____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen Mobiltelefone im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht 
zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des 
Konzerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das Mobiltelefone Dritten auf der Grund-
lage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, so ist folgende Er-
klärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Mobiltelefone von ihm 
auf der Grundlage von Verträgen Dritten zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens über-
lassen werden."  


Die Erklärung ist grundsätzlich schriftlich abzugeben. Sie kann jedoch auch in E-Mails, im 
Rahmen von telefonisch abgewickelten Verkäufen durch Vorlesen und Bestätigung der Erklä-
rungen oder im Rahmen von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter 
Texte abgegeben werden. In diesen Fällen setzt die Rückerstattung voraus, dass der Antrag-
steller in geeigneter Weise dokumentiert, dass und welche der vorgenannten Erklärungen ab-
gegeben wurde und dass er der ZPÜ auf Anfrage schriftlich erläutert, wie diese Dokumentation 
erfolgt.  


 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt kein Fall vor, in dem die ZPÜ zur 
Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung der 
Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der ZPÜ 
erteilt (siehe Mobiltelefon-Tarif Abschnitt 4, D. IV. 2.3.).  


Berechnung des Rückerstattungsbetrages pro Mobiltelefon 


Erstattet wird die Differenz zwischen der für Gesamtvertragsmitglieder geltenden Vergütung 
gemäß § 54 UrhG für Verbraucher-Mobiltelefone und für Business-Mobiltelefone.  


Kann der Antragsteller nachweisen, dass für die Mobiltelefone, für die er eine Rückerstattung 
beantragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Ver-
wertungsgesellschaften bezahlt worden ist, so wird die Differenz zwischen den als Tarif veröf-
fentlichten Vergütungen für Verbraucher-Mobiltelefone und für Business-Mobiltelefone erstat-
tet.  







 


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die Mobiltelefone, für die eine Rückerstattung 
beantragt wird, die Vergütung für Verbraucher-Mobiltelefone an die Verwertungsgesellschaf-
ten bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu 
einer Rückerstattung nicht verpflichtet (siehe Mobiltelefon-Tarif Abschnitt 4 D. IV. 4).  


D. Rückerstattung von Vergütungen für externe Brenner für die Zeit ab dem 01.01.2018 


1.    Allgemeines 


Der u.a. für die Zeit ab dem 01.01.2018 geltende Gesamtvertrag wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für externe Brenner sehen eine besondere Regelung für sog. „Business-Bren-
ner“ vor: 


Die Vergütungspflicht für externe CD-Brenner und externe DVD-Brenner, die eindeutig ande-
ren Verwendungen als der Anfertigung von Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch nach § 
53 Abs. 1 bis 3 UrhG vorbehalten sind und mit deren Hilfe allenfalls in geringem Umfang tat-
sächlich solche Vervielfältigungen angefertigt worden sind und nach dem normalen Gang der 
Dinge angefertigt werden („Business-Produkte“), entfällt nach Maßgabe der Regelungen der 
Anlage 4 des Gesamtvertrages bei entsprechendem Nachweis. 


Dementsprechend ist im Gesamtvertrag vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer und Be-
hörden eine Rückerstattung bei der ZPÜ für externe CD-Brenner und externe DVD-Brenner 
beantragen können, die sie ab dem 01.01.2018 im Handel erworben haben und für die die 
Vergütung vom Hersteller/Importeur bezahlt wurde. Grundsätzlich wird die Vergütung jeweils 
nach Abzug des Gesamtvertragsnachlasses erstattet. Gleiches gilt für Händler, die externe 
CD-Brenner oder externe DVD-Brenner im Inland von Herstellern oder Importeuren inklusive 
der Vergütung erworben und diese anschließend an gewerbliche Endabnehmer oder Behör-
den geliefert haben.  


Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über den auf dem Gesamtvertrag 
beruhenden Tarif für externe Brenner für die Zeit ab dem 01.01.2018 eingeräumt. Dagegen 
sehen Gesamtvertrag und Tarif für externe Brenner, die vor dem 01.01.2018 erworben wur-
den, keine derartige Rückerstattung vor.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die externen Brenner, für die eine Rückerstattung 
beantragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


• Bei den externen Brennern handelt es sich um externe Brenner gemäß der Definition 
in Abschnitt 3 des Tarifs über externe Brenner, wie auf der Website der ZPÜ veröffent-
licht.  


• Die externen Brenner wurden nach dem 01.01.2018 von einem inländischen Verkäufer 
erworben. 







 


• Der Endabnehmer der externen Brenner ist eine Behörde oder ein gewerblicher End-
abnehmer. 


• Die externen Brenner wurden zu einem Preis erworben, der die Vergütung nach Ab-
schnitt 2 des Tarifs über externe Brenner enthielt. 


• Für die externen Brenner wurde die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über ex-
terne Brenner durch den Hersteller oder Importeur an die ZPÜ bezahlt. 


Die ZPÜ wird auf der Grundlage der Angaben des Antragstellers prüfen, ob für die externen 
Brenner tatsächlich die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über externe Brenner durch den 
Hersteller oder Importeur der externen Brenner bezahlt worden ist. Insbesondere in Fällen, in 
denen die externen Brenner nicht direkt beim Hersteller oder Importeur erworben wurden, 
kann es möglich sein, dass diese Prüfung nicht zu eindeutigen Ergebnissen führt. Verbleiben 
trotz der von der ZPÜ durchgeführten Prüfung begründete Zweifel, dass die Vergütung nach 
Abschnitt 2 des Tarifs über externe Brenner bezahlt worden ist, so erfolgt keine Rückerstat-
tung. Eine Verpflichtung zur Rückerstattung gegenüber Behörden und gewerblichen Endab-
nehmern besteht ferner nicht, solange der Hersteller oder Importeur der externen Brenner sei-
ner Verpflichtung zur Benennung der Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 Ziffer E. III. 4. des 
Tarifs für externe Brenner für den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für 
die betreffenden externen Brenner gestellt worden ist.  


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für externe Brenner an Behörden und ge-
werbliche Endabnehmer ab dem 01. Januar 2018  


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01. Januar 2018 externe Brenner im 
Inland zu einem Preis erwerben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über externe 
Brenner enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen Anspruch ge-
genüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Vergütung.  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften externen Brenner; 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der externen Brenner. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers des externen Brenners.  


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der externen Brenner beizufügen, die 
den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  







 


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele externe Brenner im Sinne der Definition gemäß 
Abschnitt 3 des Tarifs für externe Brenner erworben wurden und um welche Marke es sich 
gehandelt hat.  


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der externen Brenner durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die externen Brenner, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräuße-
rung oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass er den Rück-
erstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das die externen Brenner für andere Unterneh-
men des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die ex-
ternen Brenner, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns einge-
setzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens 
außerhalb des Konzerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsan-
spruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das die externen Brenner auf der Grundlage von Ver-
trägen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung 
abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die externen Brenner, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, von ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten 
zur Nutzung überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder 
an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


 


 


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags erteilt, 
nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des Importeurs oder 







 


Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von Projektgeschäften 
veräußerten „Business-Brenner“ der betreffenden Marke bei der ZPÜ (siehe Tarif für externe 
Brenner Abschnitt 4 E. IV. 4.) für den Monat, in dem die Rechnung für die externen Brenner 
gestellt wurde, für die die Rückerstattung beantragt wird.  


Höhe des Rückerstattungsbetrages pro externem Brenner 


Erstattet wird die Vergütung für externe Brenner, die für Importeure und Hersteller gilt, die 
einem Gesamtvertrag für externe Brenner für die Zeit ab dem 01.01.2011 beigetreten sind.  


Weist der Antragsteller nach, dass für die externen Brenner, für die er eine Rückerstattung 
beantragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Ver-
wertungsgesellschaften bezahlt worden ist, so wird diese Vergütung erstattet. 


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften und bei fehlender Benennung 
der Endabnehmer 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die externen Brenner, für die eine Rückerstat-
tung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden wird, 
so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. Gleiches gilt, 
solange der Importeur oder Hersteller, der die externen Brenner veräußert hat, für die eine 
Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der Endabnehmer gemäß Ab-
schnitt 4 E. III. 4. des Tarifs für externe Brenner für den Monat nicht nachgekommen ist, in 
dem die Rechnung für die betreffenden externen Brenner gestellt worden ist. 


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für externe Brenner an Händler ab dem 01. 
Januar 2018  


 


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die ab dem 01. Januar 2018 externe Brenner im Inland zu einem Preis erwerben, der 
die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über externe Brenner enthält und die diese externen 
Brenner als Business-Brenner an eine Behörde oder an einen gewerblichen Endabnehmer 
veräußert haben, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen Anspruch ge-
genüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Vergütung.  


 


Antrag 







 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die externen Brenner veräußert 
wurden. 


• Firma, Anschrift, USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften externen 
Brenner bezogen hat. 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der externen Brenner beizufügen, die 
den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss. 


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass externe Brenner erworben wurden und um welche Marke es sich 
gehandelt hat. 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Dem Antrag ist eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungszweck der externen 
Brenner mit folgendem Wortlaut beizufügen:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen externen Brenner im 
Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder 
des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das die externen Brenner für an-
dere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des _____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen externen Brenner im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht 
zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des 
Konzerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das die externen Brenner Dritten auf der 
Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, so ist fol-
gende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen externen Brenner von 
ihm auf der Grundlage von Verträgen Dritten zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens 
überlassen werden."  


Die Erklärung ist grundsätzlich schriftlich abzugeben. Sie kann jedoch auch in E-Mails, im 
Rahmen von telefonisch abgewickelten Verkäufen durch Vorlesen und Bestätigung der Erklä-
rungen oder im Rahmen von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter 
Texte abgegeben werden. In diesen Fällen setzt die Rückerstattung voraus, dass der Antrag-
steller in geeigneter Weise dokumentiert, dass und welche der vorgenannten Erklärungen 







 


abgegeben wurde und dass er der ZPÜ auf Anfrage schriftlich erläutert, wie diese Dokumen-
tation erfolgt.  


 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags erteilt.  


 


Höhe des Rückerstattungsbetrages pro externem Brenner 


Erstattet wird die Vergütung für externe Brenner, die für Importeure und Hersteller gilt, die 
einem Gesamtvertrag für externe Brenner für die Zeit ab dem 01.01.2011 beigetreten sind.  


Weist der Antragsteller nach, dass für die externen Brenner, für die er eine Rückerstattung 
beantragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die Ver-
wertungsgesellschaften bezahlt worden ist. 


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel  


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die externen Brenner, für die eine Rückerstat-
tung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden wird, 
so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. 


 
 
E. Rückerstattung von Vergütungen für CD- und DVD-Rohlinge für die Zeit ab dem 


01.01.2018 


1.    Allgemeines 


Die u.a. für die Zeit ab dem 01.01.2018 geltenden Gesamtverträge wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für CD- und DVD-Rohlinge sehen eine besondere Regelung für sog. „Business-
Rohlinge“ vor: 


Die Vergütungspflicht für CD- und DVD-Rohlinge, die eindeutig anderen Verwendungen als 
der Anfertigung von Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch nach § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG 
vorbehalten sind und mit deren Hilfe allenfalls in geringem Umfang tatsächlich solche Verviel-
fältigungen angefertigt worden sind und nach dem normalen Gang der Dinge angefertigt wer-
den („Business-Produkte“), entfällt nach Maßgabe der Regelungen der Anlage 4 des Gesamt-
vertrages bei entsprechendem Nachweis. 







 


Dementsprechend ist im Gesamtvertrag vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer und Be-
hörden eine Rückerstattung bei der ZPÜ für CD- und DVD-Rohlinge beantragen können, die 
sie ab dem 01.01.2018 im Handel erworben haben und für die die Vergütung vom Herstel-
ler/Importeur bezahlt wurde. Grundsätzlich wird die Vergütung jeweils nach Abzug des Ge-
samtvertragsnachlasses erstattet. Gleiches gilt für Händler, die CD- und DVD-Rohlinge im In-
land von Herstellern oder Importeuren inklusive der Vergütung erworben und diese anschlie-
ßend an gewerbliche Endabnehmer oder Behörden geliefert haben.  


Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über den auf dem Gesamtvertrag 
beruhenden Tarif für CD- und DVD-Rohlinge für die Zeit ab dem 01.01.2018 eingeräumt. Da-
gegen sehen Gesamtvertrag und Tarif für CD- und DVD-Rohlinge, die vor dem 01.01.2018 
erworben wurden, keine derartige Rückerstattung vor.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die CD- und DVD-Rohlinge, für die eine Rückerstat-
tung beantragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


• Bei den CD- und DVD-Rohlingen handelt es sich um CD- und DVD-Rohlinge gemäß  
Abschnitt 1 des Tarifs über CD- und DVD-Rohlinge, wie auf der Website der ZPÜ ver-
öffentlicht.  


• Die CD- und DVD-Rohlinge wurden nach dem 01.01.2018 von einem inländischen Ver-
käufer erworben. 


• Der Endabnehmer der CD- und DVD-Rohlinge ist eine Behörde oder ein gewerblicher 
Endabnehmer. 


• Die CD- und DVD-Rohlinge wurden zu einem Preis erworben, der die Vergütung nach 
Abschnitt 2 des Tarifs über CD- und DVD-Rohlinge enthielt. 


• Für die CD- und DVD-Rohlinge wurde die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über 
CD- und DVD-Rohlinge durch den Hersteller oder Importeur an die ZPÜ bezahlt. 


Die ZPÜ wird auf der Grundlage der Angaben des Antragstellers prüfen, ob für die CD- und 
DVD-Rohlinge tatsächlich die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über CD- und DVD-Roh-
linge durch den Hersteller oder Importeur der CD- und DVD-Rohlinge bezahlt worden ist. Ins-
besondere in Fällen, in denen die CD- und DVD-Rohlinge nicht direkt beim Hersteller oder 
Importeur erworben wurden, kann es möglich sein, dass diese Prüfung nicht zu eindeutigen 
Ergebnissen führt. Verbleiben trotz der von der ZPÜ durchgeführten Prüfung begründete Zwei-
fel, dass die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über CD- und DVD-Rohlinge bezahlt wor-
den ist, so erfolgt keine Rückerstattung. Eine Verpflichtung zur Rückerstattung gegenüber Be-
hörden und gewerblichen Endabnehmern besteht ferner nicht, solange der Hersteller oder Im-
porteur der CD- und DVD-Rohlinge seiner Verpflichtung zur Benennung der Endabnehmer 
gemäß Abschnitt 3 Ziffer D. III. 4. des Tarifs für CD- und DVD-Rohlinge für den Monat nicht 
nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden CD- und DVD-Rohlinge gestellt 
worden ist.  


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für CD- und DVD-Rohlinge an Behörden und 
gewerbliche Endabnehmer ab dem 01. Januar 2018  







 


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01. Januar 2018 CD- und DVD-Roh-
linge im Inland zu einem Preis erwerben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über 
CD- und DVD-Rohlinge enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen 
Anspruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der Vergütung.  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften CD- und DVD-Rohlinge; 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der CD- und DVD-Rohlinge. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers der CD- und DVD-Rohlinge.  


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der CD- und DVD-Rohlinge beizufügen, 
die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele CD- und DVD-Rohlinge welcher Kategorie im 
Sinne von Abschnitt 2 des Tarifs für CD- und DVD-Rohlinge erworben wurden und um welche 
Marke es sich gehandelt hat.  


 


 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der CD- und DVD-Rohlinge durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die Rohlinge, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im 
Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder 
des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstat-
tungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das die CD- und DVD-Rohlinge für andere Un-
ternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die Roh-
linge, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns eingesetzt und 







 


nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb 
des Konzerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder 
an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das die CD- und DVD-Rohlinge auf der Grundlage von 
Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklä-
rung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die Rohlinge, für die eine Rückerstattung beantragt wird, von 
ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten zur Nut-
zung überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den 
Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags erteilt, 
nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des Importeurs oder 
Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von Projektgeschäften 
veräußerten „Business-Rohlinge“ der betreffenden Marke bei der ZPÜ (siehe Tarif für CD- und 
DVD-Rohlinge Abschnitt 3 D. III. 4.) für den Monat, in dem die Rechnung für die CD- und DVD-
Rohlinge gestellt wurde, für die die Rückerstattung beantragt wird.  


 


 


Höhe des Rückerstattungsbetrages pro CD- und DVD-Rohling 


Erstattet wird die Vergütung für CD- und DVD-Rohlinge, die für Importeure und Hersteller gilt, 
die einem Gesamtvertrag für CD- und DVD-Rohlinge für die Zeit ab dem 01.01.2008 beigetre-
ten sind.  


Weist der Antragsteller nach, dass für die CD- und DVD-Rohlinge, für die er eine Rückerstat-
tung beantragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die 
Verwertungsgesellschaften bezahlt worden ist. 


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften und bei fehlender Benennung 
der Endabnehmer 







 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die CD- und DVD-Rohlinge, für die eine Rücker-
stattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden 
wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. Glei-
ches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die CD- und DVD-Rohlinge veräußert hat, 
für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der Endabnehmer 
gemäß Abschnitt 3 D. III. 4. des Tarifs für CD- und DVD-Rohlinge für den Monat nicht nach-
gekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden CD- und DVD-Rohlinge gestellt wor-
den ist. 


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für CD- und DVD-Rohlinge an Händler ab 
dem 01. Januar 2018  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die ab dem 01. Januar 2018 CD- und DVD-Rohlinge im Inland zu einem Preis erwer-
ben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über CD- und DVD-Rohlinge enthält und 
die diese CD- und DVD-Rohlinge als Business-Rohlinge an eine Behörde oder an einen ge-
werblichen Endabnehmer veräußert haben, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Rege-
lungen einen Anspruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung der 
Vergütung.  


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die CD- und DVD-Rohlinge ver-
äußert wurden. 


• Firma, Anschrift, USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften CD- und 
DVD-Rohlinge bezogen hat. 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der CD- und DVD-Rohlinge beizufügen, 
die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss. 


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass CD- und DVD-Rohlinge erworben wurden und um welche Marke 
es sich gehandelt hat. 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Dem Antrag ist eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungszweck der CD- und 
DVD-Rohlinge mit folgendem Wortlaut beizufügen:  







 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen CD- und DVD-Rohlinge 
im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung 
oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das die CD- und DVD-Rohlinge 
für andere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des _____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen Rohlinge im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum 
Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Kon-
zerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das CD- und DVD-Rohlinge Dritten auf 
der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, so ist fol-
gende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Rohlinge von ihm auf 
der Grundlage von Verträgen Dritten zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens überlassen 
werden."  


Die Erklärung ist grundsätzlich schriftlich abzugeben. Sie kann jedoch auch in E-Mails, im 
Rahmen von telefonisch abgewickelten Verkäufen durch Vorlesen und Bestätigung der Erklä-
rungen oder im Rahmen von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter 
Texte abgegeben werden. In diesen Fällen setzt die Rückerstattung voraus, dass der Antrag-
steller in geeigneter Weise dokumentiert, dass und welche der vorgenannten Erklärungen ab-
gegeben wurde und dass er der ZPÜ auf Anfrage schriftlich erläutert, wie diese Dokumentation 
erfolgt.  


 


 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags erteilt.  


 


Höhe des Rückerstattungsbetrages pro CD- und DVD-Rohling 


Erstattet wird die Vergütung für CD- und DVD-Rohlinge, die für Importeure und Hersteller gilt, 
die einem Gesamtvertrag für CD- und DVD-Rohlinge für die Zeit ab dem 01.01.2008 beigetre-
ten sind.  







 


Weist der Antragsteller nach, dass für die CD- und DVD-Rohlinge, für die er eine Rückerstat-
tung beantragt, eine Vergütung gemäß § 54 UrhG in der als Tarif veröffentlichten Höhe an die 
Verwertungsgesellschaften bezahlt worden ist. 


 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel  


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die CD- und DVD-Rohlinge, für die eine Rücker-
stattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden 
wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. 


 


F. Rückerstattung von Vergütungen für externe Festplatten für die Zeit ab dem 
01.07.2018 


1.    Allgemeines 


Der u.a. für die Zeit ab dem 01.07.2018 geltende Gesamtvertrag wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für externe Festplatten vom 25.06.2018 sehen besondere Regelungen für sog. 
„Business-Festplatten“ vor: 


Die Vergütungspflicht für externe Festplatten wird reduziert bzw. entfällt, wenn die nach den 
Regelungen der Anlage 4 des Gesamtvertrages vorgesehenen Nachweise erbracht werden. 


Dementsprechend ist im Gesamtvertrag vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer und Be-
hörden eine Rückerstattung bei der ZPÜ für externe Festplatten beantragen können, die sie 
ab dem 01.07.2018 im Handel erworben haben und für die die Verbrauchervergütung vom 
Hersteller/Importeur bezahlt wurde. Grundsätzlich wird die Vergütung jeweils nach Abzug des 
Gesamtvertragsnachlasses erstattet. Gleiches gilt für Händler, die externe Festplatten im In-
land von Herstellern oder Importeuren inklusive der Verbrauchervergütung erworben und 
diese anschließend an gewerbliche Endabnehmer oder Behörden geliefert haben.  


Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über den auf dem Gesamtvertrag 
beruhenden Tarif für externe Festplatten für die Zeit ab dem 01.07.2018 eingeräumt. Dagegen 
sehen Gesamtvertrag und Tarif für externe Festplatten, die vor dem 01.07.2018 erworben wur-
den, keine derartige Rückerstattung vor.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die externen Festplatten, für die eine Rückerstattung 
beantragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für externe Festplatten an Behörden und 
gewerbliche Endabnehmer ab dem 01.07.2018  







 


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01.07.2018 externe Festplatten im In-
land zu einem Preis erwerben, der die Verbrauchervergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über 
externe Festplatten vom 25.06.2018 enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Rege-
lungen einen Anspruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung. 


Grundsätze 


Die ZPÜ erstattet die Verbrauchervergütung in der für Importeure oder Hersteller, die einem 
Gesamtvertrag für Festplatten beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Gesamtvertra-
ges für Festplatten“), geltenden Höhe (80% der Verbrauchervergütung gemäß Abschnitt 2 des 
Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018), wenn feststeht, dass für diejenigen Festplatten, 
für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Verbrauchervergütung in der für Mitglieder ei-
nes Gesamtvertrages für Festplatten geltenden Höhe durch den Importeur oder Hersteller an 
die ZPÜ bezahlt worden ist, und dass der Antragsteller die Festplatten mit Verbrauchervergü-
tung in der für Mitglieder eines Gesamtvertrages für Festplatten geltenden Höhe erworben hat. 


Die ZPÜ erstattet die Verbrauchervergütung in der Höhe gemäß Abschnitt 2 des Tarifs externe 
Festplatten vom 25.06.2018, wenn der Antragsteller nachweist, dass für diejenigen Festplat-
ten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Verbrauchervergütung gemäß Abschnitt 2 
des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 durch den Importeur oder Hersteller an die 
ZPÜ bezahlt worden ist, und dass er die Festplatten mit Verbrauchervergütung gemäß Ab-
schnitt 2 des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 erworben hat. 


Nachweis der Zahlung einer Verbrauchervergütung 


Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 4 E.III. des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 
gelten sowohl der Nachweis der Zahlung einer Verbrauchervergütung durch den Importeur 
oder Hersteller an die ZPÜ als auch der Nachweis der Zahlung einer Verbrauchervergütung 
durch den Antragsteller insbesondere dann als erbracht,  
 
(1) wenn der Antragsteller die Festplatten bei einem Importeur oder Hersteller erworben hat, 


der für den betreffenden Zeitraum eine Liste gemäß Abschnitt 4 D.IV.1. des Tarifs externe 
Festplatten vom 25.06.2018 abgegeben hat und der Antragsteller auf dieser Liste nicht 
als Endabnehmer genannt ist, oder 


 
(2) wenn der Antragsteller die Festplatten bei einem Importeur oder Hersteller erworben hat, 


der sich gemäß Abschnitt 4 D.IV.2. des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 zu 
einem Rechnungsausweis verpflichtet hat und wenn die erworbenen Festplatten in der 
Rechnung gemäß Abschnitt 4 E.I.3.2.1. des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 
nicht als Business-Festplatten ausgewiesen sind, oder 


 
(3) wenn der Antragsteller die Festplatten bei einem Händler im Wege des Projektgeschäfts 


erworben hat und der an dem Projektgeschäft beteiligte Importeur oder Hersteller für den 
betreffenden Zeitraum eine Liste gemäß Abschnitt 4 D.IV.1. des Tarifs externe Festplatten 
vom 25.06.2018 abgegeben hat und der Antragsteller auf dieser Liste nicht als Endab-
nehmer genannt ist, oder  


 







 


(4) wenn der Antragsteller, ohne dass ein Fall des Projektgeschäfts vorliegt, die Festplatten-
bei einem Händler erworben hat, der die Festplatten bei einem Mitglied eines Gesamtver-
trages für Festplatten erworben hat, es sei denn, der Händler hat die Festplatten in der 
Rechnung über den Verkauf an den Antragsteller gemäß Abschnitt 4 E.I.3.2.1. des Tarifs 
externe Festplatten vom 25.06.2018 als Business-Festplatten ausgewiesen. 


 
Die Importeure oder Hersteller sind unbeschadet des Vorliegens der Voraussetzungen der 
Regelungen zu (1) bis (3) auf Verlangen der ZPÜ zur Bestätigung verpflichtet, dass die Fest-
platten an einen gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert wurden, der die Ver-
brauchervergütung enthalten hat. 


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften externen Festplatten; 
• Marke der Festplatten 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der externen Festplatten. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers der externen Festplatte.  


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der externen Festplatten beizufügen, 
die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele externe Festplatten im Sinne der Definition gemäß 
Abschnitt 3 des Tarifs für externe Festplatten vom 25.06.2018 erworben wurden und um wel-
che Marke es sich gehandelt hat.  


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der externen Festplatten durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die externen Festplatten, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräuße-
rung oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass er den Rück-
erstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das die externen Festplatten für andere Unter-
nehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  







 


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die ex-
ternen Festplatten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Konzerns ein-
gesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens 
außerhalb des Konzerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsan-
spruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das die externen Festplatten auf der Grundlage von 
Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklä-
rung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die externen Festplatten, für die eine Rückerstattung beantragt 
wird, von ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) einem Dritten 
zur Nutzung überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder 
an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ nach Möglichkeit binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags erteilt, nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des 
Importeurs oder Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von 
Projektgeschäften veräußerten „Business-Festplatten“ der betreffenden Marke bei der ZPÜ 
(siehe Tarif für externe Festplatten Abschnitt 4 D. IV. 1.) für den Monat, in dem die Rechnung 
für die externen Festplatten gestellt wurde, für die die Rückerstattung beantragt wird.  


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften, bei fehlender Benennung der 
Endabnehmer oder fehlendem Rechnungsausweis 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die externen Festplatten, für die eine Rücker-
stattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden 
wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. Glei-
ches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die externen Festplatten veräußert hat, 
für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der Abnehmer ge-
mäß Abschnitt 4 D. IV. 1. des Tarifs für externe Festplatten vom 25.06.2018 für den Monat 
nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden externen Festplatten ge-
stellt worden ist, oder wenn er seiner Verpflichtung gemäß Abschnitt 4 D. IV. 2. des Tarifs für 
externe Festplatten vom 25.06.2018 zu einem Rechnungsausweis nicht nachgekommen ist. 


3.    Rückerstattungen für Händler 







 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für externe Festplatten an Händler ab dem 
01.07.2018  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die ab dem 01.07.2018 externe Festplatten im Inland bei einem Importeur oder Her-
steller zu einem Preis erworben haben, der die Verbrauchervergütung nach Abschnitt 2 des 
Tarifs über externe Festplatten vom 25.06.2018 enthält und die diese externen Festplatten an 
eine Behörde oder an einen gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert haben, der 
keine Vergütung enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen An-
spruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung.  


Händler, die die externen Festplatten an eine Behörde oder an einen gewerblichen Endabneh-
mer zu einem Preis veräußern, der die Business-Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs für 
externe Festplatten vom 25.06.2018 enthält, Händler, die die Festplatten von einem anderen 
Händler bezogen haben sowie Händler, die die Festplatten an einen anderen Händler veräu-
ßern, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. 


Grundsätze 


Die ZPÜ erstattet die Verbrauchervergütung in der für Importeure oder Hersteller, die einem 
Gesamtvertrag für Festplatten beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Gesamtvertra-
ges für Festplatten“), geltenden Höhe (80% der Verbrauchervergütung gemäß Abschnitt 2 des 
Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018) an einen Händler, wenn feststeht, dass für dieje-
nigen Festplatten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Verbrauchervergütung in der 
für Mitglieder eines Gesamtvertrages für Festplatten geltenden Höhe durch den Importeur oder 
Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, dass der Händler die externen Festplatten mit Ver-
brauchervergütung in der für Mitglieder eines Gesamtvertrages für Festplatten geltenden Höhe 
erworben hat, und dass der Händler die Festplatten als Business-Festplatten an eine Behörde 
oder einen gewerblichen Endabnehmer veräußert hat. 


Die ZPÜ erstattet die Verbrauchervergütung in der Höhe gemäß Abschnitt 2 des Tarifs externe 
Festplatten vom 25.06.2018 an einen Händler, wenn dieser nachweist, dass für diejenigen 
Festplatten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Verbrauchervergütung gemäß Ab-
schnitt 2 des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 durch den Importeur oder Hersteller 
an die ZPÜ bezahlt worden ist, dass er die Festplatten mit Verbrauchervergütung gemäß Ab-
schnitt 2 des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 erworben hat, und dass er die Fest-
platten als Business-Festplatten an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer ver-
äußert hat. 


Nachweis der Zahlung einer Verbrauchervergütung 


Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 4 E.III. des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 
gelten sowohl der Nachweis der Zahlung einer Verbrauchervergütung durch den Importeur 
oder Hersteller an die ZPÜ als auch der Nachweis der Zahlung einer Verbrauchervergütung 
durch den Händler insbesondere dann als erbracht, wenn der Händler die Festplatten bei ei-
nem Mitglied eines Gesamtvertrages für Festplatten erworben hat, ohne dass ein Projektge-
schäft vorlag.  







 


 
Nachweis der Veräußerung als Business-Festplatten durch den Händler 
 
Der Nachweis, dass der Händler die Festplatten als Business-Festplatten an eine Behörde 
oder einen gewerblichen Endabnehmer veräußert hat, gilt als erbracht, wenn der Händler die 
Festplatten in der Rechnung über den Verkauf an die Behörde oder den gewerblichen Endab-
nehmer gemäß Abschnitt 4 E.II.4.2.2. des Tarifs externe Festplatten vom 25.06.2018 als Bu-
siness-Festplatten ausgewiesen hat. 
 


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Antragsteller im Sinne der folgenden Rege-
lungen ist der Händler. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch gestellt werden und muss 
folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Marke der Festplatten 
• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die Festplatten veräußert wurden; 
• Firma, Anschrift und USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften Fest-


platten bezogen hat. 


Rechnung über den Kauf der Festplatten 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der externen Festplatten beizufügen, 
die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele externe Festplatten im Sinne der Definition gemäß 
Abschnitt 3 des Tarifs für externe Festplatten vom 25.06.2018 erworben wurden und um wel-
che Marke es sich gehandelt hat.  


 


 


Rechnung über den Verkauf der Festplatten 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Verkauf der Festplatten an eine Behörde 
oder einen gewerblichen Endabnehmer beizufügen, die den Antragsteller eindeutig als Ver-
käufer ausweisen muss. 


Die Rechnung muss eindeutig erkennen lassen, dass Festplatten erworben wurden und um 
welche Festplatten-Marke es sich gehandelt hat. 


 







 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Dem Antrag ist eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungszweck der Festplat-
ten mit folgendem Wortlaut beizufügen: 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Festplatten im Rahmen 
seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des 
sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das Festplatten für andere Un-
ternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen Festplatten im Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum 
Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Kon-
zerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das Festplatten Dritten auf der Grundlage 
von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, so ist folgende Erklärung 
abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen Festplatten von ihm auf 
der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung im Rahmen 
ihres Unternehmens überlassen werden.“  


Die Erklärung kann entweder schriftlich abgegeben werden oder in E-Mails oder im Rahmen 
von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter Texte, sofern die schriftlich 
oder per E-Mail oder online abgegebene Erklärung eindeutig erkennen lässt, welchem ge-
werblichen Endabnehmer die Erklärung zuzuordnen ist. 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ nach Möglichkeit binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags erteilt.  


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften, bei fehlender Benennung der 
Endabnehmer oder fehlendem Rechnungsausweis 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die externen Festplatten, für die eine Rücker-
stattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt werden 
wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. Glei-
ches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die externen Festplatten veräußert hat, 
für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der Abnehmer ge-
mäß Abschnitt 4 D. IV. 1. des Tarifs für externe Festplatten vom 25.06.2018 für den Monat 
nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden externen Festplatten 







 


gestellt worden ist, oder wenn er seiner Verpflichtung gemäß Abschnitt 4 D. IV. 2. des Tarifs 
für externe Festplatten vom 25.06.2018 zu einem Rechnungsausweis nicht nachgekommen 
ist. 


 
G. Rückerstattung von Vergütungen für USB-Sticks und Speicherkarten für die Zeit ab 


dem 01.01.2020 


1.    Allgemeines 


Die für die Zeit ab dem 01.07.2012 geltenden Gesamtverträge wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 sehen besondere Regelun-
gen für sog. „Business-Produkte“ im Sinne der Definition der genannten Gesamtverträge und 
des Tarifs vor: 


Für USB-Sticks und Speicherkarten, die in der Zeit bis zum 28.02.2018 eindeutig anderen 
Verwendungen als der Anfertigung von Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 – 3 UrhG a.F. 
vorbehalten waren oder die in der Zeit ab dem 01.03.2018 eindeutig anderen Verwendungen 
als der Anfertigung von Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 oder 2 oder den §§ 60a bis 60f 
UrhG vorbehalten waren oder werden und mit deren Hilfe allenfalls in geringem Umfang tat-
sächlich solche Vervielfältigungen angefertigt und nach dem normalen Gang der Dinge ange-
fertigt wurden oder werden (nachfolgend „Business-Produkte“), entfällt die Vergütungspflicht, 
wenn die nach den Regelungen der Anlage 4 der Gesamtverträge vorgesehenen Nachweise 
erbracht werden. 


Dementsprechend ist in den Gesamtverträgen vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer 
und Behörden eine Rückerstattung bei der ZPÜ für USB-Sticks und Speicherkarten beantra-
gen können, die sie ab dem 01.01.2020 im Handel erworben haben und für die die Vergütung 
vom Hersteller/Importeur bezahlt wurde. Grundsätzlich wird die Vergütung jeweils nach Abzug 
des Gesamtvertragsnachlasses erstattet. Gleiches gilt für Händler, die USB-Sticks und Spei-
cherkarten im Inland von Herstellern oder Importeuren inklusive der Vergütung erworben und 
diese anschließend an gewerbliche Endabnehmer oder Behörden geliefert haben.  


Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über den auf den Gesamtverträ-
gen beruhenden Tarif für USB-Sticks und Speicherkarten für die Zeit ab dem 01.01.2020 ein-
geräumt. Dagegen sehen Gesamtverträge und Tarif für USB-Sticks und Speicherkarten, die 
vor dem 01.01.2020 erworben wurden, keine derartige Rückerstattung vor.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die USB-Sticks und Speicherkarten, für die eine 
Rückerstattung beantragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für USB-Sticks und Speicherkarten an Be-
hörden und gewerbliche Endabnehmer ab dem 01.01.2020:  


 







 


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01.01.2020 USB-Sticks und Speicher-
karten im Inland zu einem Preis erwerben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs über 
USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 oder die Vergütung in der Höhe enthält, die 
für Importeure oder Hersteller gilt, die einem Gesamtvertrag für USB-Sticks und Speicherkar-
ten beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Gesamtvertrages für USB-Sticks und Spei-
cherkarten“), enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen einen Anspruch 
gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung. 


Grundsätze 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung in der für Mitglieder eines Gesamtvertrages für USB-Sticks 
und Speicherkarten geltenden Höhe (80% der Vergütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs USB-
Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019), wenn feststeht, dass für diejenigen USB-Sticks 
und Speicherkarten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Vergütung in der für Mit-
glieder eines Gesamtvertrages für USB-Sticks und Speicherkarten geltenden Höhe durch den 
Importeur oder Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, und dass der Antragsteller die USB-
Sticks und Speicherkarten mit Vergütung in der für Mitglieder eines Gesamtvertrages für USB-
Sticks und Speicherkarten geltenden Höhe erworben hat. 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung in der Höhe gemäß Abschnitt 2 des Tarifs USB-Sticks und 
Speicherkarten vom 24.06.2019, wenn der Antragsteller nachweist, dass für diejenigen USB-
Sticks und Speicherkarten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Vergütung gemäß 
Abschnitt 2 des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 durch den Importeur 
oder Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, und dass er die USB-Sticks und Speicherkarten 
mit Vergütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 
erworben hat. 


Nachweis der Zahlung einer Vergütung 


Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 4 E.III. des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 
24.06.2019 gelten sowohl der Nachweis der Zahlung einer Vergütung durch den Importeur 
oder Hersteller an die ZPÜ als auch der Nachweis der Zahlung einer Vergütung durch den 
Antragsteller insbesondere dann als erbracht,  
 
(1) wenn der Antragsteller die USB-Sticks und Speicherkarten bei einem Importeur oder Her-


steller erworben hat, der für den betreffenden Zeitraum eine Liste gemäß Abschnitt 4 
D.III.1. des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 abgegeben hat und 
der Antragsteller auf dieser Liste nicht als Endabnehmer genannt ist, oder 


 
(2) wenn der Antragsteller die USB-Sticks und Speicherkarten bei einem Importeur oder Her-


steller erworben hat, der sich gemäß Abschnitt 4 D.III.2. des Tarifs USB-Sticks und Spei-
cherkarten vom 24.06.2019 zu einem Rechnungsausweis verpflichtet hat und wenn die 
erworbenen USB-Sticks und Speicherkarten in der Rechnung gemäß Abschnitt 4 
E.I.3.2.1. des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 nicht als Business-
Produkte ausgewiesen sind, oder 


 







 


(3) wenn der Antragsteller die USB-Sticks und Speicherkarten bei einem Händler im Wege 
des Projektgeschäfts erworben hat und der an dem Projektgeschäft beteiligte Importeur 
oder Hersteller für den betreffenden Zeitraum eine Liste gemäß Abschnitt 4 D.III.1. des 
Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 abgegeben hat und der Antrag-
steller auf dieser Liste nicht als Endabnehmer genannt ist, oder  


 
(4) wenn der Antragsteller, ohne dass ein Fall des Projektgeschäfts vorliegt, die USB-Sticks 


und Speicherkarten bei einem Händler erworben hat, der diese Produkte bei einem Mit-
glied eines Gesamtvertrages für USB-Sticks und Speicherkarten erworben hat, es sei 
denn, der Händler hat die USB-Sticks und Speicherkarten in der Rechnung über den Ver-
kauf an den Antragsteller gemäß Abschnitt 4 E.I.3.2.1. des Tarifs USB-Sticks und Spei-
cherkarten vom 24.06.2019 als Business-Produkte ausgewiesen. 


 
Die Importeure oder Hersteller sind unbeschadet des Vorliegens der Voraussetzungen der 
Regelungen auf Verlangen der ZPÜ zur Bestätigung verpflichtet, dass die USB-Sticks und 
Speicherkarten an einen gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert wurden, der 
die Vergütung enthalten hat. 
 
Der Nachweis, dass es sich bei der bezahlten Vergütung um die Vergütung gemäß Abschnitt 
2 des Tarifs für USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 gehandelt hat, ist gesondert 
zu erbringen. 


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften USB-Sticks und Speicherkarten; 
• Marke der USB-Sticks und Speicherkarten 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der USB-Sticks und Speicherkar-


ten. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers der USB-Sticks und Speicherkarten.  


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der USB-Sticks und Speicherkarten 
beizufügen, die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele USB-Sticks und Speicherkarten im Sinne der De-
finition gemäß Abschnitt 3 des Tarifs für USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 er-
worben wurden und um welche Marke es sich gehandelt hat.  


 







 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der USB-Sticks und Speicherkarten durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die USB-Sticks und Speicherkarten, für die eine Rückerstattung 
beantragt wird, im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Wei-
terveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. Er versichert, dass 
er den Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten 
hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das die USB-Sticks und Speicherkarten für an-
dere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die USB-
Sticks und Speicherkarten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen des Kon-
zerns eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehr-
bringens außerhalb des Konzerns erworben werden. Er versichert, dass er den Rückerstat-
tungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das die USB-Sticks und Speicherkarten auf der Grund-
lage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist fol-
gende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die USB-Sticks und Speicherkarten, für die eine Rückerstattung 
beantragt wird, von ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, IT-Überlassung) 
einem Dritten zur Nutzung überlassen werden. Er versichert, dass er den Rückerstattungsan-
spruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ nach Möglichkeit binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags erteilt, nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des 
Importeurs oder Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von 
Projektgeschäften veräußerten „Business-Produkte“ der betreffenden Marke bei der ZPÜ 
(siehe Tarif für USB-Sticks und Speicherkarten Abschnitt 4 D. III. 1.) für den Monat, in dem die 
Rechnung für die USB-Sticks und Speicherkarten gestellt wurde, für die die Rückerstattung 
beantragt wird.  







 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften, bei fehlender Benennung der 
Endabnehmer oder fehlendem Rechnungsausweis 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die USB-Sticks und Speicherkarten, für die eine 
Rückerstattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt 
werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. 
Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die USB-Sticks und Speicherkarten 
veräußert hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der 
Abnehmer gemäß Abschnitt 4 D. III. 1. des Tarifs für USB-Sticks und Speicherkarten vom 
24.06.2019 für den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden 
USB-Sticks und Speicherkarten gestellt worden ist, oder wenn er seiner Verpflichtung gemäß 
Abschnitt 4 D. III. 2. des Tarifs für USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 zu einem 
Rechnungsausweis nicht nachgekommen ist. 


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für USB-Sticks und Speicherkarten an Händ-
ler ab dem 01.01.2020  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die ab dem 01.01.2020 USB-Sticks und Speicherkarten im Inland bei einem Impor-
teur oder Hersteller zu einem Preis erwerben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des Tarifs 
über USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 oder die Vergütung in der Höhe enthält, 
die für Importeure oder Hersteller gilt, die einem Gesamtvertrag für USB-Sticks und Speicher-
karten beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Gesamtvertrages für USB-Sticks und 
Speicherkarten“), und die diese USB-Sticks und Speicherkarten an eine Behörde oder einen 
gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert haben, der keine Vegütung enthält, ha-
ben nach Maßgabe der folgenden Regelungen einen Anspruch gegenüber der ZPÜ auf Rück-
erstattung.  


Händler, die die USB-Sticks und Speicherkarten von einem anderen Händler beziehen sowie 
Händler, die die USB-Sticks und Speicherkarten an einen anderen Händler veräußern, haben 
keinen Anspruch auf Rückerstattung. 


Grundsätze 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung in der für Importeure oder Hersteller, die einem Gesamtver-
trag für USB-Sticks und Speicherkarten beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Ge-
samtvertrages für USB-Sticks und Speicherkarten“), geltenden Höhe (80% der Vergütung ge-
mäß Abschnitt 2 des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019) an einen Händ-
ler, wenn feststeht, dass diese Vergütung für diejenigen USB-Sticks und Speicherkarten, für 
die eine Rückerstattung beantragt wird, durch den Importeur oder Hersteller an die ZPÜ be-
zahlt worden ist, dass der Händler die USB-Sticks und Speicherkar-ten mit dieser Vergütung 
erworben hat, und dass der Händler die USB-Sticks und Speicherkarten als Business-Pro-
dukte an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer veräußert hat.  







 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs über USB-Sticks und Speicher-
karten vom 24.06.2019 an einen Händler, wenn dieser nachweist, dass diese Vergütung für 
diejenigen USB-Sticks und Speicherkarten, für die eine Rückerstattung beantragt wird, durch 
den Importeur oder Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, dass er die USB-Sticks und 
Speicherkarten mit dieser Vergütung erworben hat, und dass er die USB-Sticks und Speicher-
karten als Business-Produkte an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer veräu-
ßert hat.  


Nachweis der Zahlung einer Vergütung 


Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 4 E.III. des Tarifs USB-Sticks und Speicherkarten vom 
24.06.2019 gelten sowohl der Nachweis der Zahlung einer Vergütung durch den Importeur 
oder Hersteller an die ZPÜ als auch der Nachweis der Zahlung einer Vergütung durch den 
Händler insbesondere dann als erbracht, wenn der Händler die USB-Sticks und Speicherkar-
ten bei einem Mitglied eines Gesamtvertrages für USB-Sticks und Speicherkarten erworben 
hat, ohne dass ein Projektgeschäft vorlag.  
 
Nachweis der Veräußerung als Business-Produkte durch den Händler 
 
Der Nachweis, dass der Händler die USB-Sticks und Speicherkarten als Business-Produkte 
an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer veräußert hat, gilt als erbracht, wenn 
der Händler die USB-Sticks und Speicherkarten in der Rechnung über den Verkauf an die 
Behörde oder den gewerblichen Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 E.II.4.2.2. des Tarifs USB-
Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 als Business-Produkte ausgewiesen hat. 


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Antragsteller im Sinne der folgenden Rege-
lungen ist der Händler. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch gestellt werden und muss 
folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Marke der USB-Sticks und Speicherkarten 
• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die USB-Sticks und Speicherkar-


ten veräußert wurden; 
• Firma, Anschrift und USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften 


USB-Sticks und Speicherkarten bezogen hat. 


Rechnung über den Kauf der Produkte 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der USB-Sticks und Speicherkarten 
beizufügen, die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele USB-Sticks und Speicherkarten erworben wurden 
und um welche Produkt-Marke es sich gehandelt hat.  







 


Rechnung über den Verkauf der Produkte 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Verkauf der USB-Sticks und Speicherkarten 
an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer beizufügen, die den Antragsteller 
eindeutig als Verkäufer ausweisen muss. 


Die Rechnung muss eindeutig erkennen lassen, dass USB-Sticks und Speicherkarten erwor-
ben wurden und um welche Produkt-Marke es sich gehandelt hat. 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Dem Antrag ist eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungszweck der USB-
Sticks und Speicherkarten mit folgendem Wortlaut beizufügen: 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen USB-Sticks und Spei-
cherkarten im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiter-
veräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das USB-Sticks und Speicher-
karten für andere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung ab-
zugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen USB-Sticks und Speicherkarten im Rahmen des Konzerns ein-
gesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens 
außerhalb des Konzerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das USB-Sticks und Speicherkarten Drit-
ten auf der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung überlässt, 
so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen USB-Sticks und Spei-
cherkarten von ihm auf der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten 
zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens überlassen werden.“  


Die Erklärung kann entweder schriftlich abgegeben werden oder in E-Mails oder im Rahmen 
von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter Texte, sofern die schriftlich 
oder per E-Mail oder online abgegebene Erklärung eindeutig erkennen lässt, welchem ge-
werblichen Endabnehmer die Erklärung zuzuordnen ist. 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ nach Möglichkeit binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags erteilt.  







 


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften, bei fehlender Benennung der 
Endabnehmer oder fehlendem Rechnungsausweis 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die USB-Sticks und Speicherkarten, für die eine 
Rückerstattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt 
werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. 
Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die USB-Sticks und Speicherkarten 
veräußert hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung der 
Abnehmer gemäß Abschnitt 4 D. III. 1. des Tarifs für USB-Sticks und Speicherkarten vom 
24.06.2019 für den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betreffenden 
USB-Sticks und Speicherkarten gestellt worden ist, oder wenn er seiner Verpflichtung gemäß 
Abschnitt 4 D. III. 2. des Tarifs für USB-Sticks und Speicherkarten vom 24.06.2019 zu einem 
Rechnungsausweis nicht nachgekommen ist. 


 
H. Rückerstattung von Vergütungen für Produkte der Unterhaltungselektronik für die 


Zeit ab dem 01.07.2019 


1.    Allgemeines 


Die für die Zeit ab dem 01.01.2008 geltenden Gesamtverträge wie auch der für diese Zeit 
geltende Tarif für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 sehen besondere Re-
gelungen für sog. „Business-Produkte“ im Sinne der Definition der genannten Gesamtverträge 
und des Tarifs vor: 


Für Produkte der Unterhaltungselektronik, die in der Zeit bis zum 28.02.2018 eindeutig ande-
ren Verwendungen als der Anfertigung von Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 – 3 UrhG a.F. 
vorbehalten waren oder die in der Zeit ab dem 01.03.2018 eindeutig anderen Verwendungen 
als der Anfertigung von Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 oder 2 oder den §§ 60a bis 60f 
UrhG vorbehalten waren oder werden und mit deren Hilfe allenfalls in geringem Umfang tat-
sächlich solche Vervielfältigungen angefertigt und nach dem normalen Gang der Dinge ange-
fertigt wurden oder werden (nachfolgend „Business-Produkte“), entfällt die Vergütungspflicht, 
wenn die nach den Regelungen der Anlage 4 der Gesamtverträge vorgesehenen Nachweise 
erbracht werden. 


Dementsprechend ist in den Gesamtverträgen vereinbart, dass gewerbliche Endabnehmer 
und Behörden eine Rückerstattung bei der ZPÜ für Produkte der Unterhaltungselektronik be-
antragen können, die sie ab dem 01.07.2019 im Handel erworben haben und für die die Ver-
gütung vom Hersteller/Importeur bezahlt wurde. Grundsätzlich wird die Vergütung jeweils nach 
Abzug des Gesamtvertragsnachlasses erstattet. Gleiches gilt für Händler, die Produkte der 
Unterhaltungselektronik im Inland von Herstellern oder Importeuren inklusive der Vergütung 
erworben und diese anschließend an gewerbliche Endabnehmer oder Behörden geliefert ha-
ben.  


Die Möglichkeit, Rückerstattungen zu beantragen, wird auch über den auf den Gesamtverträ-
gen beruhenden Tarifen für Produkte der Unterhaltungselektronik für die Zeit ab dem 







 


01.07.2019 eingeräumt. Dagegen sehen Gesamtvertrag und Tarif für Produkte der Unterhal-
tungselektronik, die vor dem 01.07.2019 erworben wurden, keine derartige Rückerstattung vor.  


Eine Rückerstattung erfordert einen schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag nach dem 
von der ZPÜ bereitgestellten Muster. Für die Produkte der Unterhaltungselektronik, für die eine 
Rückerstattung beantragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 


2.    Rückerstattungen für Behörden und gewerbliche Endabnehmer 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für Produkte der Unterhaltungselektronik an 
Behörden und gewerbliche Endabnehmer ab dem 01.07.2019:  


Anspruch auf Rückerstattung 


Behörden und gewerbliche Endabnehmer, die ab dem 01.07.2019 Produkte der Unterhal-
tungselektronik im Inland zu einem Preis erwerben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des 
Tarifs über Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 oder die Vergütung in der 
Höhe enthält, die für Importeure oder Hersteller gilt, die einem Gesamtvertrag für Produkte der 
Unterhaltungselektronik beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Gesamtvertrages für 
Produkte der Unterhaltungselektronik“), enthält, haben nach Maßgabe der nachfolgenden Re-
gelungen einen Anspruch gegenüber den Verwertungsgesellschaften auf Rückerstattung. 


Grundsätze 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung in der für Mitglieder eines Gesamtvertrages für Produkte der 
Unterhaltungselektronik geltenden Höhe (80% der Vergütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs 
Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019), wenn feststeht, dass für diejenigen 
Produkte der Unterhaltungselektronik, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Vergü-
tung in der für Mitglieder eines Gesamtvertrages für Produkte der Unterhaltungselektronik gel-
tenden Höhe durch den Importeur oder Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, und dass der 
Antragsteller die Produkte der Unterhaltungselektronik mit Vergütung in der für Mitglieder ei-
nes Gesamtvertrages für Produkte der Unterhaltungselektronik geltenden Höhe erworben hat. 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung in der Höhe gemäß Abschnitt 2 des Tarifs Produkte der Un-
terhaltungselektronik vom 03.05.2019, wenn der Antragsteller nachweist, dass für diejenigen 
Produkte der Unterhaltungselektronik, für die eine Rückerstattung beantragt wird, die Vergü-
tung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 
durch den Importeur oder Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, und dass er die Produkte 
der Unterhaltungselektronik mit Vergütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs für Produkte der Un-
terhaltungselektronik vom 03.05.2019 erworben hat. 


Nachweis der Zahlung einer Vergütung 


Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 4 E.III. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselekt-
ronik vom 03.05.2019 gelten sowohl der Nachweis der Zahlung einer Vergütung durch den 
Importeur oder Hersteller an die ZPÜ als auch der Nachweis der Zahlung einer Vergütung 
durch den Antragsteller insbesondere dann als erbracht,  
 







 


(1) wenn der Antragsteller die Produkte der Unterhaltungselektronik bei einem Importeur oder 
Hersteller erworben hat, der für den betreffenden Zeitraum eine Liste gemäß Abschnitt 4 
D.III.1. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 abgegeben 
hat und der Antragsteller auf dieser Liste nicht als Endabnehmer genannt ist, oder 


 
(2) wenn der Antragsteller die Produkte der Unterhaltungselektronik bei einem Importeur oder 


Hersteller erworben hat, der sich gemäß Abschnitt 4 D.III.2. des Tarifs für Produkte der 
Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 zu einem Rechnungsausweis verpflichtet hat 
und wenn die erworbenen Produkte der Unterhaltungselektronik in der Rechnung gemäß 
Abschnitt 4 E.I.3.2.1. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 
nicht als Business-Produkte ausgewiesen sind, oder 


 
(3) wenn der Antragsteller die Produkte der Unterhaltungselektronik bei einem Händler im 


Wege des Projektgeschäfts erworben hat und der an dem Projektgeschäft beteiligte Im-
porteur oder Hersteller für den betreffenden Zeitraum eine Liste gemäß Abschnitt 4 D.III.1. 
des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 abgegeben hat und 
der Antragsteller auf dieser Liste nicht als Endabnehmer genannt ist, oder  


 
(4) wenn der Antragsteller, ohne dass ein Fall des Projektgeschäfts vorliegt, die Produkte der 


Unterhaltungselektronik bei einem Händler erworben hat, der diese Produkte bei einem 
Mitglied eines Gesamtvertrages für Produkte der Unterhaltungselektronik erworben hat, 
es sei denn, der Händler hat die Produkte der Unterhaltungselektronik in der Rechnung 
über den Verkauf an den Antragsteller gemäß Abschnitt 4 E.I.3.2.1. des Tarifs für Produkte 
der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 als Business-Produkte ausgewiesen. 


 
Die Importeure oder Hersteller sind unbeschadet des Vorliegens der Voraussetzungen der 
Regelungen auf Verlangen der ZPÜ zur Bestätigung verpflichtet, dass die Produkte der Unter-
haltungselektronik an einen gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert wurden, 
der die Vergütung enthalten hat. 
 
Der Nachweis, dass es sich bei der bezahlten Vergütung um die Vergütung gemäß Abschnitt 
2 des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 gehandelt hat, ist ge-
sondert zu erbringen. 


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden und muss folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Verkäufers; 
• Stückzahl der verkauften Produkte der Unterhaltungselektronik; 
• Marke der Produkte der Unterhaltungselektronik 
• Datum und Nummer der Rechnung über den Erwerb der Produkte der Unterhaltungs-


elektronik. 


Erforderlich ist weiter die Vorlage der Rechnung zum Nachweis der Art und Stückzahl sowie 
des Käufers und des Verkäufers der Produkte der Unterhaltungselektronik.  







 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der Produkte der Unterhaltungselekt-
ronik beizufügen, die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele Produkte der Unterhaltungselektronik im Sinne der 
Definition gemäß Abschnitt 3 des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 
03.05.2019 erworben wurden und um welche Marke es sich gehandelt hat.  


Erklärung über den Verwendungszweck 


Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die Abgabe der folgenden Erklärung über den Ver-
wendungszweck der Produkte der Unterhaltungselektronik durch den Antragsteller:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die ___ [Bezeichnung des Produkts oder der Produkte im Sinne 
von Abschnitt 1 des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019], für die 
eine Rückerstattung beantragt wird, im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht 
zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden. 
Er versichert, dass er den Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen 
Dritten abgetreten hat."  


Ist der Antragsteller ein Konzernunternehmen, das die Produkte der Unterhaltungselektronik 
für andere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und dass die ___ 
[Bezeichnung des Produkts oder der Produkte im Sinne von Abschnitt 1 des Tarifs für Produkte 
der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019], für die eine Rückerstattung beantragt wird, im 
Rahmen des Konzerns eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des 
sonstigen Inverkehrbringens außerhalb des Konzerns erworben werden. Er versichert, dass 
er den Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten 
hat."  


Ist der Antragsteller ein Unternehmen, das die Produkte der Unterhaltungselektronik auf der 
Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) Dritten zur Nutzung überlässt, so ist 
folgende Erklärung abzugeben:  


„Der Antragsteller erklärt, dass die ___ [Bezeichnung des Produkts oder der Produkte im Sinne 
von Abschnitt 1 des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019], für die 
eine Rückerstattung beantragt wird, von ihm auf der Grundlage eines Vertrages (z.B. Leasing, 
IT-Überlassung) einem Dritten zur Nutzung überlassen werden. Er versichert, dass er den 
Rückerstattungsanspruch weder an den Verkäufer noch an einen Dritten abgetreten hat.“  


Nachweis der Erteilung der USt-ID bei natürlichen Personen 


Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person, so ist dem Antrag eine Kopie 
des Bescheides über die Erteilung der USt-ID beizufügen.  


 







 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ nach Möglichkeit binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags erteilt, nicht jedoch vor Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung des 
Importeurs oder Herstellers über die Endabnehmer der von ihm direkt oder im Rahmen von 
Projektgeschäften veräußerten „Business-Produkte“ der betreffenden Marke bei der ZPÜ 
(siehe Tarif für Produkte der Unterhaltungselektronik Abschnitt 4 D. III. 1.) für den Monat, in 
dem die Rechnung für die Produkte der Unterhaltungselektronik gestellt wurde, für die die 
Rückerstattung beantragt wird.  


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften, bei fehlender Benennung der 
Endabnehmer oder fehlendem Rechnungsausweis 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die Produkte der Unterhaltungselektronik, für die 
eine Rückerstattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt 
werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. 
Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die Produkte der Unterhaltungselekt-
ronik veräußert hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung 
der Abnehmer gemäß Abschnitt 4 D. III. 1. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik 
vom 03.05.2019 für den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betref-
fenden Produkte der Unterhaltungselektronik gestellt worden ist, oder wenn er seiner Ver-
pflichtung gemäß Abschnitt 4 D. III. 2. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 
03.05.2019 zu einem Rechnungsausweis nicht nachgekommen ist. 


3.    Rückerstattungen für Händler 


Rückerstattung der Vergütung gemäß § 54 UrhG für Produkte der Unterhaltungselektronik an 
Händler ab dem 01.07.2019  


Anspruch auf Rückerstattung 


Händler, die ab dem 01.07.2019 Produkte der Unterhaltungselektronik im Inland bei einem 
Importeur oder Hersteller zu einem Preis erwerben, der die Vergütung nach Abschnitt 2 des 
Tarifs über Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 oder die Vergütung in der 
Höhe enthält, die für Importeure oder Hersteller gilt, die einem Gesamtvertrag für Produkte der 
Unterhaltungselektronik beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines Gesamtvertrages für 
Produkte der Unterhaltungselektronik“), und die diese Produkte der Unterhaltungselektronik 
an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer zu einem Preis veräußert haben, der 
keine Vegütung enthält, haben nach Maßgabe der folgenden Regelungen einen Anspruch ge-
genüber der ZPÜ auf Rückerstattung.  


Händler, die die Produkte der Unterhaltungselektronik von einem anderen Händler beziehen 
sowie Händler, die die Produkte der Unterhaltungselektronik an einen anderen Händler veräu-
ßern, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. 







 


Grundsätze 


Die ZPÜ erstattet die Vergütung in der für Importeure oder Hersteller, die einem Gesamtver-
trag für Produkte der Unterhaltungselektronik beigetreten sind (nachfolgend „Mitglieder eines 
Gesamtvertrages für Produkte der Unterhaltungselektronik“), geltenden Höhe (80% der Ver-
gütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019) 
an einen Händler, wenn feststeht, dass diese Vergütung für diejenigen Produkte der Unterhal-
tungselektronik, für die eine Rückerstattung beantragt wird, durch den Importeur oder Herstel-
ler an die ZPÜ bezahlt worden ist, dass der Händler die Produkte der Unterhaltungselektronik 
mit dieser Vergütung erworben hat, und dass der Händler die Produkte der Unterhaltungs-
elektronik als Business-Produkte an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer ver-
äußert hat.  


Die ZPÜ erstattet die Vergütung gemäß Abschnitt 2 des Tarifs über Produkte der Unterhal-
tungselektronik vom 03.05.2019 an einen Händler, wenn dieser nachweist, dass diese Vergü-
tung für diejenigen Produkte der Unterhaltungselektronik, für die eine Rückerstattung bean-
tragt wird, durch den Importeur oder Hersteller an die ZPÜ bezahlt worden ist, dass er die 
Produkte der Unterhaltungselektronik mit dieser Vergütung erworben hat, und dass er die Pro-
dukte der Unterhaltungselektronik als Business-Produkte an eine Behörde oder einen gewerb-
lichen Endabnehmer veräußert hat.  


Nachweis der Zahlung einer Vergütung 


Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 4 E.III. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselekt-
ronik vom 03.05.2019 gelten sowohl der Nachweis der Zahlung einer Vergütung durch den 
Importeur oder Hersteller an die ZPÜ als auch der Nachweis der Zahlung einer Vergütung 
durch den Händler insbesondere dann als erbracht, wenn der Händler die Produkte der Un-
terhaltungselektronik bei einem Mitglied eines Gesamtvertrages für Produkte der Unterhal-
tungselektronik erworben hat, ohne dass ein Projektgeschäft vorlag.  
 
Nachweis der Veräußerung als Business-Produkte durch den Händler 
 
Der Nachweis, dass der Händler die Produkte der Unterhaltungselektronik als Business-Pro-
dukte an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer veräußert hat, gilt als erbracht, 
wenn der Händler die Produkte der Unterhaltungselektronik in der Rechnung über den Verkauf 
an die Behörde oder den gewerblichen Endabnehmer gemäß Abschnitt 4 E.II.4.2.2. des Tarifs 
Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019 als Business-Produkte ausgewiesen 
hat. 


Antrag 


Die Rückerstattung erfolgt auf Antrag an die ZPÜ. Antragsteller im Sinne der folgenden Rege-
lungen ist der Händler. Der Antrag kann schriftlich oder elektronisch gestellt werden und muss 
folgende Angaben enthalten: 


• Firma, Anschrift, USt-ID, Bankverbindung des Antragstellers und Name der für den 
Antragsteller handelnden Person; 


• Marke der Produkte der Unterhaltungselektronik 







 


• Firma, Anschrift, USt-ID des Endabnehmers, an den die Produkte der Unterhaltungs-
elektronik veräußert wurden; 


• Firma, Anschrift und USt-ID der Bezugsquelle, von der der Händler die verkauften Pro-
dukte der Unterhaltungselektronik bezogen hat. 


Rechnung über den Kauf der Produkte 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Kauf der Produkte der Unterhaltungselekt-
ronik beizufügen, die den Antragsteller eindeutig als Käufer ausweisen muss.  


Die Rechnung muss von einem Verkäufer mit Sitz im Inland ausgestellt sein und muss ein-
deutig erkennen lassen, dass und wie viele Produkte der Unterhaltungselektronik erworben 
wurden und um welche Produkt-Marke es sich gehandelt hat.  


Rechnung über den Verkauf der Produkte 


Dem Antrag ist die Kopie der Rechnung über den Verkauf der Produkte der Unterhaltungs-
elektronik an eine Behörde oder einen gewerblichen Endabnehmer beizufügen, die den An-
tragsteller eindeutig als Verkäufer ausweisen muss. 


Die Rechnung muss eindeutig erkennen lassen, dass Produkte der Unterhaltungselektronik 
erworben wurden und um welche Produkt-Marke es sich gehandelt hat. 


Erklärung über den Verwendungszweck 


Dem Antrag ist eine Erklärung des Endabnehmers über den Verwendungszweck der Produkte 
der Unterhaltungselektronik mit folgendem Wortlaut beizufügen: 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen ___ [Bezeichnung des 
Produkts oder der Produkte im Sinne von Abschnitt 1 des Tarifs für Produkte der Unterhal-
tungselektronik vom 03.05.2019] im Rahmen seines Unternehmens eingesetzt und nicht zum 
Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen Inverkehrbringens erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Konzernunternehmen, das Produkte der Unterhaltungs-
elektronik für andere Unternehmen des Konzerns zentral einkauft, so ist folgende Erklärung 
abzugeben:  


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass er ein Unternehmen des ____-Konzerns ist und 
dass die von ihm erworbenen ___ [Bezeichnung des Produkts oder der Produkte im Sinne von 
Abschnitt 1 des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 03.05.2019] im Rahmen 
des Konzerns eingesetzt und nicht zum Zwecke der Weiterveräußerung oder des sonstigen 
Inverkehrbringens außerhalb des Konzerns erworben werden."  


Ist der gewerbliche Endabnehmer ein Unternehmen, das Produkte der Unterhaltungselektro-
nik Dritten auf der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-Überlassung) zur Nutzung über-
lässt, so ist folgende Erklärung abzugeben:  







 


„Der gewerbliche Endabnehmer erklärt, dass die von ihm erworbenen ___ [Bezeichnung des 
Produkts oder der Produkte im Sinne von Abschnitt 1 des Tarifs für Produkte der Unterhal-
tungselektronik vom 03.05.2019] von ihm auf der Grundlage von Verträgen (z.B. Leasing, IT-
Überlassung) Dritten zur Nutzung im Rahmen ihres Unternehmens überlassen werden.“  


Die Erklärung kann entweder schriftlich abgegeben werden oder in E-Mails oder im Rahmen 
von online abgewickelten Käufen durch Ankreuzen vorformulierter Texte, sofern die schriftlich 
oder per E-Mail oder online abgegebene Erklärung eindeutig erkennen lässt, welchem ge-
werblichen Endabnehmer die Erklärung zuzuordnen ist. 


Auszahlung 


Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und liegt keiner der Fälle vor, in denen die ZPÜ 
zur Rückerstattung nicht verpflichtet ist (siehe unten), so wird der Auftrag für die Überweisung 
der Rückerstattung durch die ZPÜ nach Möglichkeit binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags erteilt.  


Keine Verpflichtung zur Rückerstattung bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lung der Vergütung an die Verwertungsgesellschaften, bei fehlender Benennung der 
Endabnehmer oder fehlendem Rechnungsausweis 


Bestehen begründete Zweifel daran, dass für die Produkte der Unterhaltungselektronik, für die 
eine Rückerstattung beantragt wird, die Vergütung an die ZPÜ bezahlt worden ist bzw. bezahlt 
werden wird, so sind die Verwertungsgesellschaften zu einer Rückerstattung nicht verpflichtet. 
Gleiches gilt, solange der Importeur oder Hersteller, der die Produkte der Unterhaltungselekt-
ronik veräußert hat, für die eine Erstattung beantragt wird, seiner Verpflichtung zur Benennung 
der Abnehmer gemäß Abschnitt 4 D. III. 1. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik 
vom 03.05.2019 für den Monat nicht nachgekommen ist, in dem die Rechnung für die betref-
fenden Produkte der Unterhaltungselektronik gestellt worden ist, oder wenn er seiner Ver-
pflichtung gemäß Abschnitt 4 D. III. 2. des Tarifs für Produkte der Unterhaltungselektronik vom 
03.05.2019 zu einem Rechnungsausweis nicht nachgekommen ist. 
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